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Wichtige Informationen für Eltern 

Liebe Familien, 

wir heißen Sie herzlich in unseren Kindertageseinrichtungen (KiTas) willkommen und freuen uns darauf, 
Ihr Kind auf einem wichtigen Stück seines Lebensweges begleiten zu dürfen. Eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Ihnen und unseren Mitarbeiter*innen ist die wesentliche Grundlage dafür, dass 
sich Ihr Kind bei uns sicher und geborgen fühlt. 

Die Stadt Bielefeld ist Trägerin von 42 Kindertageseinrichtungen (KiTas) und verwaltet die KiTa-Kinder-
mannstiftung. In den Einrichtungen werden rund 2900 Kinder in ihrer Entwicklung zu individuellen Per-
sönlichkeiten begleitet. 

Die Rechte des Kindes bilden die Basis, an der sich die pädagogische Arbeit unserer KiTas ausrichtet. 
Kinder haben das Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und eine Erziehung zu einer eigenverantwort-
lichen Persönlichkeit (§ 1 Abs.1, SGB VIII). Entsprechend ihrem Entwicklungsstand sind sie an Ent-
scheidungen, die sie selbst betreffen, zu beteiligen (§8 Abs.1, SGB VIII). Sie haben ein Recht darauf, 
dass ihre religiöse Ausrichtung, ihre Bedürfnisse nach selbstständigem Handeln, ihre sozialen und kul-
turellen Bedürfnisse, ihre Geschlechtsspezifik sowie die Gleichberechtigung aller Geschlechter sowie 
die gelichberechtigte Teilhabe von Kindern mit und ohne Behinderung beachtet werden (§9 SGB VIII). 

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf den gesetzlichen Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) 
des Landes Nordrhein-Westfalen. In diesem Rahmen nehmen unsere Fachkräfte einen umfassenden 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag wahr. Die Aufgaben unserer Mitarbeiter*innen gehen 
dabei weit über die reine Aufsicht hinaus: Sie begleiten Ihr Kind als professionelle Impulsgeber*innen in 
seiner individuellen Entwicklung, beobachten und dokumentieren Bildungsverläufe und gestalten eine 
Umgebung, die zum Lernen und Entdecken einlädt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem 
Kinderschutz und der ganzheitlichen Förderung der sozialen, sprachlichen und motorischen Fähigkei-
ten. 

Ein lebendiger Bestandteil dieses Prozesses ist Ihre Mitwirkung. 

Die erste gemeinsame Aufgabe wird sein, die Eingewöhnung so zu gestalten, dass Ihr Kind lernt, sich 
in einem großen Haus mit fremden Menschen einzuleben, dass es Sicherheit gewinnt, gerne in die Kita 
kommt und sich während dieser Zeit von Ihnen trennen kann. Jede KiTa arbeitet mit einem Eingewöh-
nungskonzept, das auf die individuelle Situation der Einrichtung, Kinder, Eltern und pädagogischen 
Fachkräfte abgestimmt ist.  In unseren Einrichtungen kommen verschiede methodische Umsetzung zum 
Tragen. Die Entscheidung für ein Eingewöhnungsmodell (oder eine Mischform) wird individuell nach 
den Bedürfnissen des Kindes getroffen. 

Die Entwicklung Ihres Kindes in der Kita wird von den Fachkräften beobachtet und diese Beobachtung 
in einer Entwicklungs- und Bildungsdokumentation festgehalten (§ 18 KiBiz NRW). Sie werden regel-
mäßig zu Entwicklungsgesprächen eingeladen und über die Entwicklung Ihres Kindes sowie über evtl. 
notwendige Fördermaßnahmen informiert. Die Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung 
der Eltern voraus. Aus diesem Grund werden Sie zu Beginn der Kindergartenzeit um Ihr Einverständnis 
zu den Beobachtungsaufzeichnungen gebeten (s. hierzu die Erläuterungen unter Datenschutz). Am 
Ende der Kitazeit erhalten Sie eine Bildungsdokumentation, die Sie an die Grundschule weitergeben 
können. 

Grundlegendes für die Betreuung Ihres Kindes in einer städtischen Kindertageseinrichtung ist durch die 
Benutzungsordnung und die Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung geregelt. Diese Schriftstücke-
finden Sie im Anhang. 

In unserer täglichen Korrespondenz, in Aushängen oder bei Einladungen verwenden wir der Einfachheit 
halber oft den Begriff „Eltern“. Wir möchten jedoch ausdrücklich betonen, dass damit stets alle sorge-
berechtigten Personen gemeint sind, unabhängig von der jeweiligen Familienkonstellation. Für uns ist 
es wichtig, dass sich alle Menschen, die rechtliche Verantwortung für das Kind tragen, gleichermaßen 
angesprochen und informiert fühlen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass bei gemeinsa-
mem Sorgerecht wesentliche Entscheidungen – wie etwa Vertragsangelegenheiten oder weitreichende 
Einverständniserklärungen – grundsätzlich von allen Sorgeberechtigten unterschrieben werden müs-
sen. Sollten sich Änderungen in Ihren Lebensverhältnissen oder beim Sorgerecht ergeben, bitten wir 
Sie, uns dies im Sinne Ihres Kindes zeitnah mitzuteilen. 
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Wir verstehen uns als Partner*in in einer gemeinsamen Erziehungspartnerschaft und freuen uns auf 
einen lebendigen Austausch zum Wohle Ihres Kindes. Bei Fragen zu unseren Abläufen, zur pädagogi-
schen Konzeption oder zu organisatorischen Themen stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen in den KiTas   
gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
 
Einzelne, in der Praxis für die Zusammenarbeit wichtige Punkte sollen an dieser Stelle heraus-
gehoben und besonders dargestellt werden. 
 
 
Aufnahme- und Betreuungsvertrag 
 
Die Aufnahme Ihres Kindes in die Kita erfolgt in der Regel mit Beginn des Kindergartenjahres zum 01.08. 
des jeweiligen Jahres. Hierzu ist der rechtzeitige Abschluss eines Aufnahme- und Betreuungsvertrages 
erforderlich. In der Anlage zu diesem Vertrag legen Sie fest, von wem Ihr Kind abgeholt werden darf 
und wer im Notfall benachrichtigt werden soll, wenn die Eltern nicht erreichbar sind. Mit Ihrer Unterschrift 
erklären Sie sich außerdem damit einverstanden, dass Ihr Kind an den üblichen Veranstaltungen der 
Kita teilnehmen darf (z. B. Spaziergänge - auch im Wald -, Busfahrten, evtl. Ausflüge mit privaten PKW).  
 
Der Betreuungsvertrag endet unabhängig von Ferienschließzeiten zum Ende des letzten Kindergarten-
jahres unmittelbar vor dem Schuleintritt des Kindes, spätestens aber mit Beginn der Schulpflicht für das 
Kind. 
 
Eine vorzeitige Kündigung des Vertrages während des laufenden Kindergartenjahres ist nur schriftlich 
möglich. Die Kündigung muss bis zum 15. eines Monats in der Kita oder bei der Stadt Bielefeld, Amt für 
Jugend und Familie - Jugendamt -, Niederwall 23, 33602 Bielefeld, vorliegen. Sie wird dann zum Ende 
des folgenden Kalendermonats wirksam. Eine vorzeitige Abmeldung bzw. Kündigung mit Wirkung zum 
31.05. oder 30.06. ist grundsätzlich ausgeschlossen, d. h. auch, dass der Elternbeitrag grundsätzlich 
bis zum 31.07. d. J. gezahlt werden muss.  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen hat auch die Stadt Bielefeld als Träger ein fristloses Kündigungs-
recht. Die Voraussetzungen sind in der Benutzungsordnung festgelegt. 
 
 
Gesundheitsvorsorge 
 
Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) legt fest, dass bei der Aufnahme Ihres Kindes in die Kita der Nachweis 
über eine altersentsprechend durchgeführte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung zu erbringen ist. Hierzu 
müssen Sie in der Einrichtung das Kinderuntersuchungsheft bzw. die sogenannte Teilnahmekarte mit 
der aktuellen, dem Alter des Kindes entsprechenden Eintragung oder eine entsprechende ärztliche Be-
scheinigung vorlegen.  
 
Außerdem muss laut Masernschutzgesetz vor Betreuungsbeginn ein Nachweis über einen ausreichen-
den Masernschutz oder ein ärztliches Attest einer Kontraindikation Ihres Kindes erbracht werden. Legen 
Sie dazu bitte rechtzeitig den Impfausweis oder eine entsprechende ärztliche Bescheinigung in der Kita 
vor. 
 
Das bedeutet: Ihr Kind kann erst dann in der Kindertageseinrichtung betreut werden, wenn die vorge-
nannten Nachweise (Gesundheits- und Impfnachweis) vorgelegt wurden, auch wenn bereits ein Betreu-
ungsvertrag geschlossen wurde. 
 
 
Aufsichtspflicht 
 
Mit dem Aufnahme- und Betreuungsvertrag übertragen Sie die Aufsichtspflicht teilweise auf die Stadt 
Bielefeld und damit auf die in der Kita arbeitenden Mitarbeiter*innen. Deren Aufsichtspflicht beginnt bei 
persönlicher Übergabe Ihres Kindes durch Sie oder eine Ihr Kind bringende Person an das pädagogisch 
tätige Personal. Sie endet, wenn Ihr Kind am Ende oder während der Betreuungszeit Ihnen oder einer 
anderen, von Ihnen ausdrücklich benannten Person, übergeben worden ist.  
 
Innerhalb der Kindertageseinrichtungen sind die Leitung und die pädagogisch tätigen Mitarbeiter*innen 
für die Beseitigung von Gefahrenquellen verantwortlich und sorgen für größtmögliche Sicherheit. 
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Die Grundsätze für die pädagogische Arbeit in städtischen Kitas sehen vor, dass Kinder im ganzen 
Haus sowie auf dem Außengelände spielen können. Dabei stehen sie, abhängig von Alter, Entwick-
lungsstand oder Situation, nicht unter ständiger unmittelbarer Beaufsichtigung, denn zur Persönlich-
keitsentwicklung gehören Freiräume, Rückzugsmöglichkeiten und Eigenaktivität. Mit zunehmender 
Selbstständigkeit lernen die Kinder, mit Gefahren umzugehen, sie zu vermeiden und verantwortungs-
bewusst zu handeln. 
 
 
Datenschutz 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten1 erfolgt zum Zwecke der Anbahnung oder Erfüllung des 
Betreuungsvertrags oder staatliche Gesetze erlaubt ist oder weil der Träger einer gesetzlichen Pflicht 
zur Verarbeitung unterliegen. Darüber hinaus erfolgt die Datenerhebung in bestimmten Fällen auf Basis 
der Einwilligungen der Erziehungsberechtigten.  
 
Die gesetzlichen Grundlagen bilden insbesondere das KiBiz. Nach § 20 Abs. 1 KiBiz sind Erziehungs-
berechtigte verpflichtet, dem Träger einer Kindertageseinrichtung die dort genannten, personenbezo-
genen Daten sowie die Ihres Kindes mitzuteilen. Der Träger einer Kindertageseinrichtung ist gemäß 
§ 20 Abs. 2 und § 30 Abs. 4 KiBiz zur Übermittlung an staatliche Stellen verpflichtet. Dies schließt die 
Datenverarbeitung zu Bedarfsanzeigezwecken auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 
(KiBiz) ein. Die Datenverarbeitung erfolgt weitgehend elektronisch in der landesseitigen Softwarelösung 
KiBiz.web und in der Softwarelösung des Trägers Little Bird. 
 
Der Schutz von persönlichen Daten hat für die Stadt Bielefeld einen hohen Stellenwert. Für die Erfas-
sung und Speicherung gelten die gesetzlichen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
 
Weiterhin werden hier Daten abgefragt, deren Angabe freiwillig ist. Diese sind entsprechend gekenn-
zeichnet. Auch für die Festsetzung des Elternbeitrags ist die Erhebung Ihrer Daten vorgeschrieben. Die 
entsprechende Datenschutzerklärung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie auf 
Seite 24. 
 
Für die Erhebung von Daten, die auf keiner gesetzlichen Regelung basieren, ist Ihr Einverständnis er-
forderlich. Dieses gilt z. B. für die Bildungsdokumentation in der Kita, zum Thema Zecken und Läuse, 
den Aushang von Fotos und Geburtstagslisten sowie die Aufnahme, Weitergabe und Veröffentlichung 
von Bildaufnahmen.  
 
Die entsprechenden Einwilligungserklärungen nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind 
Bestandteil dieser Elterninformation und zur Information für Ihre Unterlagen bestimmt. Ein weiteres 
Exemplar erhalten Sie zur Unterschrift bei Vertragsabschluss in der Kita.  
 
 
Elternbeitrag 
 
Die Eltern beteiligen sich an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung. Die Beitragspflicht und die 
Höhe des Beitrages ergeben sich aus der Elternbeitragssatzung der Stadt Bielefeld in der jeweils gülti-
gen Fassung. Diese Satzung sowie weitere Informationen zum Elternbeitrag erhalten Sie im Internet 
auf der Homepage www.bielefeld.de unter Elternbeiträge - für den Besuch von Kindertageseinrichtun-
gen - Serviceportal Stadt Bielefeld. Sie können aber auch die Leitung der Kindertageseinrichtung da-
nach fragen. 
 
Der Elternbeitrag wird von der Stadt Bielefeld, Amt für Jugend und Familie, - Jugendamt -, Team Eltern-
beiträge, festgesetzt und erhoben.  
 
Weitere Erläuterungen zum Elternbeitrag finden Sie im farbigen Anhang dieses Heftes.  
 
Um die Höhe Ihres Beitrages festsetzen zu können, senden Sie bitte die beigefügte „Verbindliche Er-
klärung zum Elterneinkommen“ (Anlage A) mit den entsprechenden Unterlagen innerhalb von 4 Wochen 
nach Vertragsabschluss ausgefüllt und unterschrieben zurück an das Jugendamt, Team Elternbeiträge.  
 
 

 
1 Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder (mit Zusatzwissen) bestimmbaren natürlichen Person (Beispiele: Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsan-
gehörigkeit, Beruf, Titel, akademischer Grad, Konfession, Familienstand, Telefonnummer, Kfz-Kennzeichen). 
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Elternmitwirkung 
 
Die Kindertageseinrichtung ist durch ihre vielfältigen Aufgaben auch Begegnungsort für Eltern. Das Kin-
derbildungsgesetz betont, dass die Kita ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag im ständigen Kontakt 
mit den Erziehungsberechtigten zu erfüllen hat. Nur so kann eine lebendige Zusammenarbeit und ein 
vertrauensvolles Zusammenwirken im Interesse der Kinder erreicht werden. 
 
Die Elternmitwirkung ist dabei in vielen Formen vorstellbar, sei es durch Beteiligung an Elternabenden, 
an Eltern-/Kindnachmittagen, an Festen und Ausflügen oder durch Hospitationen in der Gruppe. Dane-
ben gibt es aber auch die vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Formen der Elternmitwirkung. Hierbei 
wird Folgendes unterschieden: 
 
1. Elternversammlung 
 Die Eltern der Kinder, die die Einrichtung besuchen, bilden die Elternversammlung. 
 
2. Elternbeirat 
 Zu Beginn des Kindergartenjahres (spätestens bis zum 10.10.) wählen die Eltern jeder Gruppe aus 

ihrer Mitte ein Mitglied des Elternbeirates sowie eine Stellvertretung. 
 

3. Rat der Kindertageseinrichtung 
 Der Rat der Kindertageseinrichtung setzt sich aus dem Elternbeirat, dem Personal der Kita sowie 

Vertreterinnen/Vertretern aus den Bezirksvertretungen und - bei Bedarf – Vertreterinnen/Vertretern 
der Stadt, d. h. also des Trägers, zusammen. 

 
Nach dem Kinderbildungsgesetz können sich die Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen auf örtli-
cher Ebene zu der Versammlung der Elternbeiräte zusammenschließen und einen Jugendamtseltern-
beirat wählen.  
 
Die Jugendamtselternbeiräte können sich dann auf Landesebene in der Versammlung der Jugendamt-
selternbeiräte zusammenschließen und einen Landeselternbeirat wählen. 
 
 
Erkrankung des Kindes 
 
Zum Schutz der Kinder sowie des Personals in der Kita legt die Benutzungsordnung im Zusammenhang 
mit dem Infektionsschutzgesetz fest, dass bei einer ansteckenden Erkrankung Ihres Kindes eine 
Betreuung in der Einrichtung nicht möglich ist. Nach dem Infektionsschutzgesetz sind Sie verpflich-
tet, ansteckende Erkrankungen Ihres Kindes bzw. den Verdacht darauf, unverzüglich der Einrichtungs-
leitung mitzuteilen. Ihr Kind darf die Kita erst wieder besuchen, wenn es nicht mehr ansteckend ist. 
 
So sind z. B. Durchfall und Erbrechen hoch ansteckend. In einer Kita dauert es oft Wochen, bis diese 
Infekte ausgestanden sind und nicht selten stecken sich die Kinder mehrmals hintereinander an. Bitte 
lassen Sie Ihr Kind deshalb nach Abklingen von Durchfall und Erbrechen mindestens 48 Stunden zu 
Hause. 
 
Auch wenn Ihr Kind Fieber hat, darf es die Kita nicht besuchen. Bevor es wiederkommt, sollte es min-
destens einen Tag fieberfrei sein. 
 
Bei Kopflausbefall Ihres Kindes oder anderer zum Haushalt zählender Personen müssen Sie dieses der 
Kita unverzüglich mitteilen. Ihr Kind darf die Einrichtung erst wieder besuchen, wenn die erforderliche 
Behandlung erfolgreich abgeschlossen ist.  
 
Wenn bei Ihrem Kind eine Allergie besteht, teilen Sie dieses bitte unbedingt in der Kita mit. Es ist in 
jedem Fall ein ärztliches Attest erforderlich, in dem die Ärztin bzw. der Arzt bescheinigt, welche beson-
deren Verhaltensmaßnahmen oder eventuelle Notfallmedikamentengaben erforderlich sind. 
 
Grundsätzlich ist ausgeschlossen, dass das Personal Ihrem Kind Medikamente verabreicht. Ausnah-
men sind eine chronische Erkrankung des Kindes, die durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuwei-
sen ist bzw. eine ärztlich verordnete Gabe von Notfallmedikamenten. 
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Entgelt für das Mittagessen 
 
Wird Ihr Kind in der Kita über Mittag betreut, nimmt es an der gemeinsamen Mittagsverpflegung teil. 
Hierfür ist neben dem Elternbeitrag ein zusätzliches Entgelt (Essengeld) zu zahlen. Eine Zahlungsauf-
forderung, aus der sich der Beginn der Zahlungspflicht und die Höhe des Entgelts ergeben, erhalten Sie 
von der Stadt Bielefeld, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -. 
 
Bei der Kalkulation des Entgeltes sind die möglichen jährlichen Schließungszeiten bereits berücksich-
tigt. Dies bedeutet, dass das Essengeld auf 11 Monate Öffnungszeit berechnet, aber in 12 monatlichen 
Teilbeträgen in Höhe von zz. jeweils 68,00 € zu zahlen ist.  
 
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Sachkosten (zz. 33,00 €) und Personalkosten. 
 
Eine Erstattung der Sachkosten, die im monatlichen Entgelt enthalten sind, ist ausnahmsweise möglich, 
wenn das Kind nach vorheriger Information der Kindertageseinrichtung in einem zusammenhängenden 
Zeitraum von mindestens 22 Betreuungstagen die Kindertageseinrichtung nicht besuchte. Die Höhe der 
Erstattung beträgt 1,50 Euro täglich. Der Anspruch auf Erstattung ist von den zahlungspflichtigen El-
ternteilen spätestens drei Monate nach Ende des Kita-Jahres, für das die Erstattung geltend gemacht 
werden soll, mithin spätestens bis zum 31.10.des jeweiligen Jahres, schriftlich anzumelden. 
 
Aus der Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der 
Stadt Bielefeld können Sie weitere Einzelheiten entnehmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Preise jährlich neu kalkuliert werden und mit einer Erhöhung der Entgelte 
zu rechnen ist. 
 
Für Eltern, deren Kinder  
- Leistungen nach dem SGB II/Bürgergeld 
- Kinderzuschlag 
- Wohngeld 
- Leistungen nach dem SGB XII oder 
- Leistungen nach dem AsylbLG 
 
erhalten, werden die Kosten für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 
in voller Höhe übernommen.  
 
Hierfür hat das Sozialamt die Bildungskarte eingeführt. 
 
Informationen hierzu erhalten Sie in der Kindertageseinrichtung, beim Sozialamt, im Jobcenter sowie 
im Internet unter www.bielefeld.de/but. 
 
Beachten Sie bitte auch die als Anlage beigefügte „Elterninformation zur Mittagsverpflegung – Bildungs- 
und Teilhabepaket“. 
 
Geringfügig entlohnte Beschäftigte, die keine der genannten Leistungen beziehen, können Leistungen 
aus dem Härtefallfonds „Alle Kindern essen mit“ beim Sozialamt beantragen. 
 
 
Öffnungs- und Betreuungszeiten 
 
Betreuungszeiten: 
 
Die Öffnungszeiten sind nicht mit den Betreuungszeiten identisch. Die wöchentliche Betreuungshöchst-
dauer für jedes einzelne Kind wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung 
der örtlichen Jugendhilfeplanung im Betreuungsvertrag verbindlich geregelt. Näheres entnehmen Sie 
bitte aus der beigefügten Benutzungsordnung. 
 
Schließzeiten: 
 
Die Kindertageseinrichtungen sind zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 3 Wochen in den NRW-
Sommerschulferien geschlossen.  
 

http://www.bielefeld.de/but
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Die Öffnungs- und Schließzeiten geben wir durch Aushang in der Einrichtung oder auf andere Weise 
bekannt. Änderungen der Öffnungszeiten können nach vorheriger Information und Anhörung des El-
ternbeirates erfolgen. Bei Ereignissen, die das Kindeswohl und eine verantwortungsvolle Betreuung in 
der Einrichtung gefährden (z. B. Ausfall der Heizung, personelle Unterbesetzung oder Fälle höherer 
Gewalt), ist der Träger gesetzlich verpflichtet, die Betreuungszeiten zu reduzieren, einzelne Gruppen 
oder die gesamte Einrichtung zu schließen.  Dies erfolgt orientiert an den gesetzlichen Bestimmungen 
und in Abstimmung mit dem Landesjugendamt.  
 
 
Versicherungsschutz 
 
Ihr Kind ist während des Besuchs der Kindertageseinrichtung kraft gesetzlicher Regelung versichert. 
Der Versicherungsschutz besteht für alle Verletzungen und Unfälle, die in einem ursächlichen Zusam-
menhang mit dem Besuch der Kindertageseinrichtung stehen. 
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Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen – KiBiz NRW) - Auszug – 
 
 

§ 9 
Zusammenarbeit mit den Eltern  

 
(1) Das Personal der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen arbeiten mit den Eltern 
bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen. Die Eltern haben einen 
Anspruch auf eine regelmäßige Information über den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses 
ihres Kindes. Dazu ist den Eltern mindestens einmal im Kindergartenjahr ein Gespräch über die Ent-
wicklung ihres Kindes, seine besonderen Interessen und Fähigkeiten sowie geplante Maßnahmen zur 
gezielten Förderung des Kindes anzubieten. Eltern, die Kommunikationsunterstützung benötigen und 
deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden, haben die 
Rechte aus § 8 Absatz 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
16. Dezember 2003 in Verbindung mit der Kommunikationsunterstützungsverordnung Nordrhein-West-
falen vom 15. Juni 2004, jeweils in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Das pädagogische Personal berät und unterstützt die Eltern und Familien im Rahmen seiner Kom-
petenzen zu wichtigen Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 
 
 

§ 10 
Elternmitwirkung in der Kindertageseinrichtung 

 
(1) In jeder Kindertageseinrichtung werden zur Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Personal 
und Trägern die Elternversammlung, der Elternbeirat und der Rat der Kindertageseinrichtung gebildet. 
Regelungen über die Zusammensetzung der Gremien in der Tageseinrichtung und die Geschäftsord-
nungen dieser Gremien werden vom Träger im Einvernehmen mit den Eltern festgelegt, soweit in die-
sem Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist. Bei Wahlen und Abstimmungen haben Eltern eine 
Stimme je Kind. Die Mitwirkungsgremien sollen die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, dem Träger 
und dem pädagogischen Personal sowie das Interesse der Eltern für die Arbeit der Einrichtung fördern. 
 
(2) Die Eltern der die Einrichtung besuchenden Kinder bilden die Elternversammlung. Diese wird min-
destens einmal im Kindergartenjahr von dem Träger der Kindertageseinrichtung bis spätestens 10. Ok-
tober einberufen. Eine Einberufung hat außerdem zu erfolgen, wenn mindestens ein Drittel der Eltern 
oder in besonders begründeten Fällen der Elternbeirat dies verlangt. In der Elternversammlung infor-
miert der Träger über personelle Veränderungen sowie pädagogische und konzeptionelle Angelegen-
heiten sowie die angebotenen Öffnungs- und Betreuungszeiten. Zu den Aufgaben der Elternversamm-
lung gehört die Wahl der Mitglieder des Elternbeirates. Die Elternversammlung soll auch für Angebote 
zur Stärkung der Bildungs- und Erziehungskompetenz der Eltern genutzt werden. 
 
(3) Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft des aktuellen Kindergartenjahres gegenüber 
dem Träger und der Leitung der Einrichtung. Dabei hat er auch die besonderen Interessen von Kindern 
mit oder mit drohenden Behinderungen in der Einrichtung und deren Eltern angemessen zu berücksich-
tigen. Das Mandat des Elternbeirates gilt über das Ende eines Kindergartenjahres hinaus und endet mit 
der Wahl eines neuen Elternbeirates, wenn in den Verfahrensregeln und Geschäftsordnungen nach 
Absatz 1 Satz 2 keine andere Regelung getroffen wurde. Bei einem Mandat über das Ende eines Kin-
dergartenjahres hinaus, beraten und entscheiden die Mitglieder des Elternbeirates im Interesse der 
neuen Elternschaft, wie die Eltern im aktuellen Kindergartenjahr, beispielsweise in der Versammlung 
der Elternbeiräte, vertreten werden. Wenn die Betreuung der Kinder in der Einrichtung endet, scheiden 
ihre Eltern spätestens mit der Wahl eines neuen Elternbeirates aus dem Elternbeirat aus. 
 
(4) Der Elternbeirat ist vom Träger und der Leitung der Einrichtung rechtzeitig und umfassend über 
wesentliche Entscheidungen in Bezug auf die Einrichtung zu informieren und insbesondere vor Ent-
scheidungen über das pädagogische Konzept der Einrichtung, über die personelle Besetzung, die räum-
liche und sachliche Ausstattung, die Hausordnung, die Öffnungszeiten, einen Trägerwechsel sowie die 
Aufnahmekriterien anzuhören. Gestaltungshinweise hat der Träger angemessen zu berücksichtigen.  
 
(5) Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen grundsätzlich der Zustim-
mung durch den Elternbeirat. Hierzu zählen vor allem die Planung und Gestaltung von Veranstaltungen 
für Kinder und Eltern sowie die Verpflegung in der Einrichtung, soweit es sich dabei zum Beispiel nicht 
nur um geringfügige Preissteigerungen im Rahmen allgemeinüblicher Teuerungsraten handelt. 
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(6) Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Trägers, des Per-
sonals und des Elternbeirates. Aufgaben sind insbesondere die Beratung der Grundsätze der Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit, die räumliche, sachliche und personelle Ausstattung sowie die Vereinbarung 
von Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung. Der Rat der Kindertageseinrichtung tagt 
mindestens einmal jährlich. 
 
 

§ 12 
Gesundheitsvorsorge 

 
(1) Bei der Aufnahme in die Tageseinrichtung ist der Nachweis über eine altersentsprechend durchge-
führte Gesundheitsuntersuchung des Kindes nach § 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Ge-
setzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 
2482) in der jeweils geltenden Fassung durch Vorlage des Kinderuntersuchungsheftes oder einer ent-
sprechenden ärztlichen Bescheinigung zu erbringen. 
 
(2) In den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist die gesundheitliche Entwicklung 
der Kinder auch durch altersangemessene präventive Maßnahmen sowie durch eine ausgewogene und 
gesunde Gestaltung der angebotenen Verpflegung zu fördern. Bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung sind die Eltern frühzeitig zu informieren und geeignete Hilfen zu vermitteln, 
bei fortbestehender Gefährdung ist das Jugendamt entsprechend § 8a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch zu informieren. 
 
(3) Das Jugendamt arbeitet mit den für die Durchführung ärztlicher und zahnärztlicher Vorsorgeunter-
suchungen zuständigen Stellen zusammen und hat für jährliche ärztliche und zahnärztliche Untersu-
chungen der Kinder in den Tageseinrichtungen Sorge zu tragen. Diese können nur entfallen, wenn si-
chergestellt ist, dass diese jährlichen Untersuchungen für jedes Kind anderweitig erfolgen. 
 
(4) In Kindertageseinrichtungen und in Räumen, die für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege 
bestimmt sind, ist das Rauchen nicht gestattet. 
 
 

§ 16 
Partizipation 

 
(1) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten gesellschaftlichen 
Teilhabe zu befähigen und damit ein demokratisches Grundverständnis zu entwickeln. Daher sollen 
Kinder ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend bei der Gestaltung 
des Alltags in der Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege mitwirken. Sie sind vom päda-
gogischen Personal bei allen sie betreffenden Angelegenheiten alters- und entwicklungsgerecht zu be-
teiligen. 
 
(2) Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind in Kindertageseinrichtungen geeignete 
Verfahren der Beteiligung und Mitbestimmung sowie die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren. 
 
 

§ 18 
Beobachtung und Dokumentation 

 
(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere der individuellen 
stärkenorientierten ganzheitlichen Förderung eines jeden Kindes ist eine regelmäßige alltagsintegrierte 
wahrnehmende Beobachtung des Kindes. Diese ist auch auf seine Möglichkeiten und auf die individu-
elle Vielfalt seiner Handlungen, Vorstellungen, Ideen, Werke und Problemlösungen gerichtet. Die Be-
obachtung und Auswertung mündet in die regelmäßige Dokumentation des Entwicklungs- und Bildungs-
prozesses des Kindes (Entwicklungs- und Bildungsdokumentation). Nach einem umfassenden Aufnah-
megespräch mit den Eltern und einer Eingewöhnungsphase, spätestens aber sechs Monate nach Auf-
nahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung, erfolgt eine erste Dokumentation. Entsprechendes ist 
für die Förderung in Kindertagespflege anzustreben. Die Entwicklungs- und Bildungsdokumentation 
setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern voraus. 
 
(2) Die Entwicklungs- und Bildungsdokumentation ist auch Gegenstand von Entwicklungsgesprächen 
mit den Eltern. Wenn die Eltern in zeitlicher Nähe zur Informationsweitergabe schriftlich zugestimmt 
haben, wird sie den Grundschulen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt und von den Lehrkräften 
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des Primarbereichs in die weitere individuelle Förderung einbezogen. Die Eltern sind dabei darauf hin-
zuweisen, dass sie ihre Einwilligung zur Weiterleitung der Dokumentation an eine Grundschule daten-
schutzrechtlich jederzeit widerrufen können. Endet die Betreuung des Kindes, wird die Entwicklungs- 
und Bildungsdokumentation den Eltern ausgehändigt. 
 
 

§ 19 
Sprachliche Bildung 

 
(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche Förderung der 
sprachlichen Entwicklung. Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, wesentlicher Bestandteil der früh-
kindlichen Bildung. Sprache ist schon in den ersten Lebensjahren das wichtigste Denk- und Verständi-
gungswerkzeug. 
 
(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rahmen dieses kontinuierlichen Prozesses regelmäßig und be-
ginnend mit der Beobachtung nach § 18 Absatz 1 Satz 4 unter Verwendung geeigneter Verfahren zu 
beobachten und zu dokumentieren. Die Beobachtungs- und Dokumentationsergebnisse dienen der För-
derplanung im pädagogischen Alltag. Sie sind maßgebliche Grundlage für die individuelle alltagsinte-
grierte Sprachbildung und -förderung. Wird bei der Beobachtung und Dokumentation eines Kindes ein 
spezifischer Förderbedarf festgestellt, so ist abgeleitet aus diesen Ergebnissen eine gezielte individuelle 
Förderung und Lernanregung zu gewährleisten. 
 
(3) Die pädagogische Konzeption nach § 17 muss Ausführungen zur alltagsintegrierten kontinuierlichen 
Begleitung und Förderung der sprachlichen Bildung der Kinder und zur gezielten individuellen Sprach-
förderung enthalten. 
 
(4) Die Mehrsprachigkeit von Kindern ist anzuerkennen und zu fördern. Sie kann auch durch die Förde-
rung in bilingualen Kindertageseinrichtungen oder bilingualer Kindertagespflege unterstützt werden. Die 
Sprachentwicklung soll im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten auch in anderen Familiensprachen 
beobachtet und gefördert werden. 
 
(5) In den pädagogischen Konzeptionen der Tageseinrichtungen sollen über Absatz 3 hinaus der Pro-
zess von der strukturierten Beobachtung zur zielgerichteten Planung individueller Unterstützungsange-
bote und die Umsetzung sprachlicher Bildungs- und Interaktionsangebote im pädagogischen Alltag be-
schrieben werden. Außerdem sollen die Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte im Rahmen einer 
qualitativ hochwertigen Interaktionsbegleitung und sprachlichen Lernanregung der Kinder aufgeführt 
werden. Der Träger der Tageseinrichtung muss im Rahmen einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung 
auch in Bezug auf die Qualifizierung des Personals dafür Sorge tragen, dass die alltagsintegrierte 
Sprachbildung aller Kinder und die Förderung der Kinder mit sprachlichem Unterstützungsbedarf ver-
bindlich sichergestellt werden. 
 
 

§ 20 
Datenerhebung und -verarbeitung 

 
(1) Die Eltern sind verpflichtet, je nach Betreuungsangebot, dem Träger der Tageseinrichtung für Kinder 
oder der Fachberatungs- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege zur Erfüllung von Aufgaben nach 
diesem Gesetz folgende Daten mitzuteilen: 
 
1. Name und Vorname des Kindes 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Staatsangehörigkeit 
5. vorrangige Familiensprache sowie 
6. Namen, Vornamen und Anschriften der Eltern. 
 
(2) Die Träger der Tageseinrichtungen und die Fachberatungs- und Vermittlungsstellen für Kinderta-
gespflege haben die Eltern auf diese Mitteilungspflichten nach Absatz 1 hinzuweisen. Sie sind berechtigt 
und verpflichtet, die Daten nach Absatz 1 sowie die weiteren kindbezogenen Daten, die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich sind, zu verarbeiten. Gespeicherte Daten dürfen nur 
denjenigen Personen zugänglich gemacht werden, die diese zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Gesetz benötigen. Die Träger von Tageseinrichtungen sind verpflichtet, dem Jugendamt die Zahl der in 
der Einrichtung betreuten Kinder, die in der Familie vorrangig nicht Deutsch sprechen, zu Zwecken der 
Planung und Steuerung in anonymisierter Form mitzuteilen. 
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(3) Für Zwecke der Planung und Statistik im Bereich der Kindertagesbetreuung dürfen anonymisierte 
Daten nach diesem Gesetz sowie nach den §§ 47 und 98 bis 103 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
an den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, an die Oberste Landesjugendbe-
hörde und an den überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landschaftsverband Rheinland und 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe) übermittelt sowie für Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung verarbeitet werden. 
 
(4) Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes und zu seiner Fortentwicklung sind jährliche 
Erhebungen über die Einrichtung, die Belegung, die Leitungsstunden und die Zuordnung des pädago-
gischen Personals zu Gruppenbereichen in den Tageseinrichtungen durchzuführen. Erhebungsmerk-
male sind 
 
1. die Einrichtung, gegliedert nach Art des Trägers, Status als Familienzentrum (§ 42), Status als plus-

KITA (§ 44) und Umfang und Lage der tatsächlichen Öffnungszeit, 
 
2. die Belegung (Zahl der aufgenommenen Kinder) zum 1. März, gegliedert nach Geschlecht, Alter 

nach Monat und Jahr, jeweiligem Betreuungsumfang und Anzahl der Kinder, die in der Familie vor-
rangig nicht Deutsch sprechen, 

 
3. die Leitungsstunden je Einrichtung sowie 
 
4. die pädagogischen Gruppenbereiche, gegliedert nach Anzahl und mit Zuordnung der Fach- und Er-

gänzungskraftstunden sowie der Personalkraftstunden in der Ausbildung und zusätzlichen Perso-
nalkraftstunden im Bereich der Betreuung von Kindern mit oder mit drohenden Behinderungen. 

 
 

§ 30 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 

 
(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit der Schule in Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwor-
tung für die beständige Förderung des Kindes und seinen Übergang in die Grundschule zusammen. 
 
(2) Zur Sicherung gelingender Zusammenarbeit und zur Gestaltung des Übergangs vom Elementar- in 
den Primarbereich gehören insbesondere 
 
1. eine kontinuierliche gegenseitige Information über die Bildungsinhalte, -methoden und -konzepte, 
2. die Kontinuität bei der Förderung der Entwicklung der Kinder, 
3. regelmäßige gegenseitige Hospitationen, 
4. die für alle Beteiligten erkennbare Benennung fester Ansprechpersonen in beiden Institutionen, 
5. gemeinsame (Informations-) Veranstaltungen für die Eltern und Familien der Kinder, 
6. gemeinsame Konferenzen zur Gestaltung des Übergangs in die Grundschule und 
7. gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fach- und Lehrkräfte. 
 
(3) Der Schulträger lädt gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der Tageseinrichtungen für Kinder 
und der Grundschulen die Eltern, deren Kinder in zwei Jahren eingeschult werden, zu einer Informati-
onsveranstaltung ein, in der die Eltern über Fördermöglichkeiten im Elementarbereich und Primarbe-
reich insbesondere auch über die Bedeutung kontinuierlich aufeinander aufbauender Bildungsprozesse 
beraten werden. 
 
(4) Zur Durchführung der Feststellung des Sprachstandes nach § 36 Absatz 2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils geltenden Fassung erhebt der Träger der 
Tageseinrichtung, die nach diesem Gesetz gefördert wird oder die der Obersten Landesjugendbehörde 
oder einer von ihr beauftragten Stelle eine den Anforderungen des § 19 entsprechende Sprachstands-
beobachtung, -dokumentation und -förderung nachweist, bei den Eltern, deren Kinder zur Teilnahme an 
der Sprachstandsfeststellung verpflichtet sind, die folgenden Daten und übermittelt sie an das zustän-
dige Schulamt: 
 
1. Name und Vorname des Kindes; 
2. Geburtsdatum; 
3. Geschlecht; 
4. vorrangig Familiensprache; 
5. Aufnahmedatum in der Kindertageseinrichtung; 
6. Namen, Vornamen und Anschriften der Eltern und 
7. Vorliegen der Zustimmung nach § 18 Absatz 1 Satz 6. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3928&vd_back=N102&sg=0&menu=1
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Soweit Kinder im Rahmen der Pflichten nach § 36 Abs. 2 des Schulgesetzes NRW in einer Kinderta-
geseinrichtung zusätzlich sprachlich gefördert werden, ist der Träger der Einrichtung verpflichtet, Anga-
ben über die Teilnahme der Kinder an dieser zusätzlichen Sprachförderung dem zuständigen Schulamt 
mitzuteilen. 
 
 

§ 50 
Elternbeitragspflicht 

 
(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch 
Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ist ab Beginn des im 
selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei.  
  
(2) … 
 
 

§ 51 
Elternbeiträge 

 
(1) Soweit die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege 
nicht gemäß § 50 beitragsfrei ist, können Teilnahme- oder Kostenbeiträge (Elternbeiträge) nach § 90 
Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ausschließlich vom Jugendamt festgesetzt werden. In 
den Fällen des § 49 Absatz 1 und 2 können die Elternbeiträge nur durch das Jugendamt des Wohnsitzes 
erhoben werden. Für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, die nach diesem Gesetz finanziell 
bezuschusst werden und soweit die Förderung in Kindertagespflege gemäß § 23 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch erfolgt, sind mit Ausnahme von möglichen Entgelten für Mahlzeiten weitere Teilnah-
mebeiträge der Eltern ausgeschlossen. Dies gilt auch im Verhältnis zu Anstellungsträgern im Sinne des 
§ 22 Absatz 6. Das Jugendamt kann die Zahlung eines angemessenen Entgelts für Mahlzeiten an die 
Kindertagespflegepersonen oder einen Anstellungsträger zulassen. Mitgliederbeiträge für Elterninitiati-
ven gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 3 sind keine Teilnahme- oder Kostenbeiträge im Sinne dieser Vor-
schrift. 
 
(2) Zu dem Zweck gemäß Absatz 1 teilt der Träger der Kindertageseinrichtung oder der Träger, der die 
Kindertagespflege vermittelt hat, dem Jugendamt die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, die Betreu-
ungszeiten sowie die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der 
Eltern oder der nach kommunalem Satzungsrecht gleichgestellten Personen unverzüglich mit. In den 
Fällen des § 49 leitet das Jugendamt der aufnehmenden Kommune, das die Daten nach Satz 1 erhält, 
diese an das Jugendamt der Wohnsitzkommune weiter. 
 
(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung kann ein Entgelt für Mahlzeiten verlangen. 
 
(4) Erhebt das Jugendamt Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege, hat es eine soziale Staffelung vorzusehen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Eltern sowie die Betreuungszeit zu berücksichtigen. Es kann ermäßigte Beiträge oder eine Beitrags-
freiheit für Geschwisterkinder, unabhängig vom Jugendamtsbezirk, in dem sie betreut werden und auch 
wenn sie eine Ganztagsschule im Primarbereich besuchen, vorsehen. Bei Geschwisterregelungen sind 
Kinder, deren Tagesbetreuung gemäß § 50 Absatz 1 elternbeitragsfrei ist, so zu berücksichtigen, als ob 
für sie ein Elternbeitrag zu leisten wäre. Bei Ermäßigungsregelungen für Geschwister ist sicherzustellen, 
dass die Familie sowohl in vollem Umfang von diesen Ermäßigungen als auch von der Elternbeitrags-
befreiung nach § 50 profitiert. Die Höhe und Staffelung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen 
und für Kindertagespflege sollten einander entsprechen. 
 
(5) Der Schulträger oder das Jugendamt können für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen offener 
Ganztagsschulen und für andere außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Schulen 
Beiträge von den Eltern oder den nach kommunalem Satzungsrecht gleichgestellten Personen erheben. 
Der Schulträger oder das Jugendamt sollen eine soziale Staffelung der Beiträge vorsehen. Beiträge für 
Geschwisterkinder können ermäßigt werden. Dies gilt auch für Kinder, deren Geschwister in einer Kin-
dertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden, unabhängig von ihrem Wohnsitz und 
von dem Jugendamtsbezirk. 
 
(6) Kreise als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe können durch Satzung oder öffentlich-rechtli-
che Vereinbarung Gemeinden, für die sie die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen, mit 
der Durchführung von Aufgaben nach den Absätzen 1 und 3 beauftragen. 
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Benutzungsordnung für Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt 
Bielefeld vom 11.07.2024 
 
 
Aufgrund von § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S.136), § 22 ff. Sozialgesetzbuch VIII in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2824, ber. 2023 Nr. 19), sowie dem Gesetz 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz NRW) vom 3. Dezem-
ber 2019 (GV. NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13. April 2022 (GV. NRW. S. 509) hat der Rat der Stadt Bielefeld in seiner Sitzung am 27.06.2024 
nachstehende Benutzungsordnung für Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Bielefeld be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Vorschriften dieser privatrechtlichen Benutzungsordnung finden Anwendung auf alle Kindertages-
einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Bielefeld (nachfolgend „Kindertageseinrichtung der Stadt Biele-
feld“ oder „städtische Kindertageseinrichtung“). 
 
 

§ 2 
Grundsätze und Ziele 

 
(1) Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Bielefeld sind Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit 
dem Auftrag der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen einer individuellen Förde-
rung. Der Förderauftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung 
eines Kindes (§ 22 Absatz 3 SGB VIII). 
 
(2) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und die Förderung seiner Persönlichkeit. Die Eltern tra-
gen vorrangig die Verantwortung für die Erziehung ihres Kindes. Die Arbeit in den Kindertageseinrich-
tungen dient dazu, die familiäre Förderung zu ergänzen und den kontinuierlichen Bildungsprozess des 
Kindes zu unterstützen, wobei stets das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht (§ 2 KiBiz NRW). 
 
(3) Die pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Bielefeld orientiert sich an den 
jeweils aktuellen gesetzlichen Vorschriften, die im Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) und im Sozialge-
setzbuch (SGB VIII) festgelegt sind. Diese Vorschriften regeln die frühe Bildung und Förderung von 
Kindern sowie das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen. 
 
(4) In den städtischen Kindertageseinrichtungen werden Kinder in dem zeitlichen Umfang betreut, wie 
es der individuelle Bedarf erfordert (§ 3 Absatz 3 KiBiz NRW). 
 
(5) Gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes werden folgende Gruppenformen angeboten, 
die jedoch nicht in jeder städtischen Kindertageseinrichtung verfügbar sind: 
 
• Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt 
• Gruppenform II: Kinder im Alter von null Monaten bis zu drei Jahren 
• Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt 
 
 

§ 3 
Aufnahmekriterien 

 
(1) Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr werden in einer Kindertageseinrichtung gefördert, 
wenn die Voraussetzung gemäß § 24 Abs.1 SGB VIII erfüllt sind. 
 
(2) Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben Anspruch auf (frühkindli-
che) Förderung in einer Kindertageseinrichtung (bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres alternativ 
in einer Kindertagespflege) gemäß § 24 Abs. 2 und Abs. 3 SGB VIII. Die Stadt Bielefeld als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährleistet diesen Anspruch durch Bereitstellung von Betreu-
ungsplätzen in städtischen Einrichtungen oder bei Trägern der freien Jugendhilfe. 
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(3) Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung der Stadt Bielefeld erfolgt durch einen 
Aufnahme- und Betreuungsvertrag zwischen den Erziehungsberechtigten und der Stadt Bielefeld. Teil 
dieses Vertrages ist ein Anmeldebogen. Die Aufnahme erfolgt mit Beginn des Kindergartenjahres 
(1. August) oder zum 1. des Monats bei Aufnahme während des laufenden Kindergartenjahres. Eine 
Änderung des Sorgerechts erfordert einen neuen Vertragsabschluss. 
 
(4) Der Aufnahme- und Betreuungsvertrag wird erst wirksam, wenn gemäß § 12 Abs. 1 KiBiz NRW der 
Nachweis über eine altersentsprechend durchgeführte Gesundheitsuntersuchung des Kindes vorliegt, 
welcher durch Vorlage des Untersuchungsheftes oder einer ärztlichen Bescheinigung erbracht werden 
kann (§ 26 SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung). 
 
(5) Erziehungsberechtigte, deren Kinder die Einrichtung besuchen möchten und mindestens ein Jahr 
alt sind, müssen vor der Aufnahme den ausreichenden Masernimpfschutz gemäß den Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission (StiKo) nachweisen (§ 20 Absatz 8 Infektionsschutzgesetz – IfSG). Von 
dieser Impfpflicht ausgenommen sind ausschließlich Kinder mit medizinischen Kontraindikationen oder 
Kinder, die eine dokumentierte Masernerkrankung hatten. Ausnahmeregelungen erfordern ein ärztli-
ches Attest. Für Kinder unter einem Jahr müssen entsprechende Nachweise ab dem Zeitpunkt ihres 
ersten Geburtstages vorgelegt werden. 
 
(6) Bei einer Betreuungszeit von 35 oder 45 Stunden ist die Teilnahme an der gemeinsamen Mittags-
verpflegung verpflichtend. 
 
 

§ 4 
Öffnungs- und Betreuungszeiten 

 
(1) Gemäß dem KiBiz NRW können Betreuungszeiten von 25, 35 und 45 Stunden gewählt werden. Die 
Verfügbarkeit dieser Betreuungszeiten variiert je nach Kindertageseinrichtung. 
 
(2) Die Öffnungszeiten der städtischen Kindertageseinrichtungen sind nicht identisch mit den Betreu-
ungszeiten und können je nach Einrichtung variieren.  
 
(3) Die täglichen Öffnungszeiten der städtischen Kindertageseinrichtungen richten sich nach den ver-
traglichen Betreuungszeiten und sind wie folgt festgelegt: 
 
45 Stunden Betreuungszeit (mit Mittagsverpflegung) 
Montag bis Donnerstag: 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag: 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
35 Stunden Betreuungszeit (mit Mittagsverpflegung) 
 Montag bis Freitag:  07.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
 
25 Stunden Betreuungszeit 
 Montag bis Freitag: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 
(4) Die Anpassung der Öffnungszeiten kann individuell nach Rücksprache mit der Leitung der Kinder-
tageseinrichtung erfolgen, wobei fachliche und personelle Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. 
 
(5) Die Kindertageseinrichtungen können während der Sommerferienzeit zusammenhängend 15 Öff-
nungstage sowie zwischen Heiligabend und Neujahr geschlossen werden. Für Teamfortbildungen kann 
die Kindertageseinrichtung zusätzlich vier Öffnungstage je Kindergartenjahr nach rechtzeitiger Informa-
tion der Erziehungsberechtigten schließen. Zusätzlich können die Einrichtungen auch aus wichtigen 
Gründen schließen, wie zum Beispiel bei ansteckenden Krankheiten. Die Festlegung weiterer Schließ-
tage obliegt dem Träger, wobei die Gesamtzahl der Schließtage pro Kalenderjahr auf maximal 27 Öff-
nungstage begrenzt ist (§ 27 Absatz 3 KiBiz NRW). 
 
 

§ 5 
Regelung in Krankheitsfällen 

 
(1) Zur Sicherheit aller Kinder in der Einrichtung sind Erziehungsberechtigte verpflichtet, die Leitung 
umgehend über die Erkrankung ihres Kindes oder den Verdacht auf eine ansteckende Krankheit zu 
informieren. Kinder mit ansteckenden Krankheiten, Verdachtsfällen oder schwerwiegenden Infektionen 
dürfen die Einrichtung gemäß den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) nicht besuchen. 
Des Weiteren ist es bei Erkrankungen, die den Betreuungsbedarf erheblich erhöhen, nicht möglich, das 
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Kind in der Kindertageseinrichtung zu betreuen. Auf die Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberech-
tigte durch Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz wird hinge-
wiesen, die in der jeweils aktuellen Fassung Anlage dieser Benutzungsordnung ist. 
 
(2) Die Rückkehr des Kindes in die Kindertageseinrichtung nach ansteckenden Krankheiten des Kindes 
oder anderer im Haushalt lebender Personen oder bei Verdacht auf solche Krankheiten ist erst gestattet, 
wenn keine Gefahr mehr für eine Weiterverbreitung besteht. Sollte ein Kind wiederholt trotz anstecken-
der Erkrankung die Einrichtung besuchen, kann ein ärztlicher Nachweis über seine Gesundheit gefor-
dert werden. 
 
(3) Kinder unter sechs Jahren, die an einer ansteckenden Magen-Darm-Infektion leiden oder bei denen 
ein Verdacht darauf besteht, dürfen vorübergehend keine Kindertageseinrichtung besuchen. Die Wie-
derzulassung ist frühestens 48 Stunden nach dem Abklingen der Symptome möglich. 
 
(4) Die aktuellen Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes müssen beachtet und umgesetzt werden. 
 
(5) Tritt eine Erkrankung während der Betreuung auf, sind die Erziehungsberechtigten nach Benach-
richtigung durch das pädagogische Personal verpflichtet, Kinder schnellstmöglich aus der Einrichtung 
abzuholen. 
 
(6) Mitarbeitende der Kindertageseinrichtungen dürfen grundsätzlich keine Medikamente verabreichen. 
Erziehungsberechtigte sind in der Regel verantwortlich für die Verabreichung der Grundmedikation ihrer 
Kinder. Ausnahmen gelten für chronisch erkrankte Kinder oder Kinder mit Behinderung, für die vorab 
schriftliche Vereinbarungen und Absprachen getroffen werden müssen. In solchen Fällen muss die Me-
dikation ärztlich verordnet sein und die Notwendigkeit während der Betreuungszeit bestätigt werden. Im 
Falle einer medizinischen Notwendigkeit muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden, die De-
tails zur Medikation, Dosierung und Verabreichung enthält. Die Kindertageseinrichtung übernimmt keine 
Haftung für die Verabreichung von Medikamenten durch ihre Mitarbeitenden. 
 
 

§ 6 
Versicherungsschutz 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung sind alle Kinder, die eine Kinderta-
geseinrichtung besuchen, automatisch gesetzlich unfallversichert. Dieser Versicherungsschutz er-
streckt sich auf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit dem Besuch der Einrichtung stehen. 
 
Für Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen bedeutet dies: 
 
a) Versicherungsschutz besteht auf dem direkten Weg zur und von der Kindertageseinrichtung. 
 
b) Der Schutz erstreckt sich auch auf den Aufenthalt in der Einrichtung sowie auf alle Veranstaltungen 

außerhalb des Geländes, wie Besichtigungen, Ausflüge und Feste, die von der Einrichtung organi-
siert und betreut werden. 

 
 

§ 7 
Datenerhebung und -verarbeitung 

 
Eltern sind verpflichtet, dem Träger der Kindertageseinrichtung relevante Informationen über ihr Kind 
mitzuteilen. Dies sind Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und vorrangige Familien-
sprache des Kindes sowie Namen, Vornamen und Anschriften der Eltern (§ 20 Abs. 1 KiBiz). Diese 
Daten werden vom Träger verarbeitet, um seinen Aufgaben gemäß dem Kinderbildungsgesetz nachzu-
kommen. Zudem werden anonyme Daten zu Planungs- und Qualitätszwecken erhoben (§ 20 Abs. 3 
KiBiz). 
 
 

§ 8 
Aufsichtspflicht 

 
(1) Die Verantwortung für den Weg zur und von der Kindertageseinrichtung liegt bei den Erziehungsbe-
rechtigten oder den von ihnen autorisierten Personen.  
 
(2) Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt, wenn die Kinder von den pädagogischen Fachkräften 
entgegengenommen werden und endet mit ihrer ordnungsgemäßen Übergabe an die Erziehungsbe-
rechtigten oder autorisierten Personen. Falls ein Kind allein in die Einrichtung kommt, muss es sich 
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sofort bei der zuständigen Gruppenleitung melden, um die Aufsichtspflicht zu aktivieren. Diese endet, 
wenn das Kind, das Gelände der Einrichtung mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten verlässt oder 
ihnen wieder übergeben wird. 
 
(3) Während der Öffnungszeiten sind die Mitarbeitenden der Einrichtung für die ihnen anvertrauten Kin-
der verantwortlich. 
 
(4) Ausnahmen von den vorgenannten Regelungen, z.B. andere Personen, die das Kind abholen, be-
dürfen einer schriftlichen Vereinbarung mit der Einrichtung, die Teil des Aufnahme- und Betreuungsver-
trages wird. 
 
 

§ 9 
Dauer und Kündigung des Betreuungsverhältnisses 

 
(1) Der Betreuungsvertrag endet spätestens mit der tatsächlichen Aufnahme des Kindes in die Schule.  
 
(2) Eine vorzeitige Kündigung des Vertrages ist nur schriftlich möglich. Die Kündigung muss bis zum 
15. eines Monats vorliegen und wird zum Ende des folgenden Kalendermonats wirksam. Eine vorzeitige 
Kündigung mit Wirkung zum 31. Mai oder 30. Juni ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
(3) Der Träger der Kindertageseinrichtung kann den Vertrag fristlos und schriftlich kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund besteht insbesondere in folgenden Fällen: 
 
a) Das Kind bleibt trotz schriftlicher Mahnung, die auf die mögliche Kündigung hinweist, weiterhin 

unentschuldigt der Einrichtung fern. 
 
b) Die Einrichtung kann das Kind nicht angemessen fördern oder andere Kinder werden durch das 

Verhalten des Kindes gefährdet. Über diese Feststellung entscheidet die Leitung der Kindertages-
einrichtung in Abstimmung mit den zuständigen Fachkräften der Trägerverwaltung. Eine Kündi-
gung erfolgt, wenn vorherige Unterstützungsangebote an die Erziehungsberechtigten erfolglos wa-
ren oder nicht angenommen wurden. 

 
c) Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist tiefgreifend gestört und nicht mehr mög-

lich. Die Feststellung erfolgt durch die Leitung der Kindertageseinrichtung in Abstimmung mit den 
zuständigen Fachkräften der Trägerverwaltung. 

 
d) Die Aufnahme des Kindes erfolgte aufgrund falscher Angaben der Erziehungsberechtigten im An-

meldebogen. 
 
e) Die Zahlung des Entgeltes für die Mittagsverpflegung in der Einrichtung erfolgt in zwei aufeinan-

derfolgenden Monaten nicht oder die ausstehende Gesamtsumme entspricht zwei Monatsbeiträ-
gen. 

 
f) Die Einrichtung wird ganz oder teilweise aufgelöst. 
 
Diese Regelungen haben keinen Einfluss auf den bestehenden Rechtsanspruch auf eine Mindestbe-
treuung ohne Mittagsverpflegung. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Benutzungsordnung tritt zum 01.08.2024 in Kraft. Zugleich tritt die Benutzungsordnung für Kin-
dertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Bielefeld vom 05.05.2008 außer Kraft. 
 
 
 
Anlage zu § 5 Abs. 1 der Benutzungsordnung für Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft 
der Stadt Bielefeld 
 
Merkblatt und Information für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infek-
tionsschutzgesetz (IfSG) 
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Anlage 1 b 
 
zu § 5 Abs. 1 der Benutzungsordnung für Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt 
Bielefeld 
 
 
Gemeinsam vor Infektionen schützen 
 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 
durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 
 
 
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele Men-
schen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten. 
 
Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller 
Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten dienen. 
Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 
 
1. Gesetzliche Besuchsverbote 
 
Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder 
eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten 
erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der 
Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt. 
 
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durchgemachter Er-
krankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich 
Spielkameraden, Mitschüler/innen oder das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist 
deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Ge-
sundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemein-
schaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der folgenden Seite). 
 
Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu Hause 
bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine 
dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite). 
 
Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten bei 
einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, 
auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder be-
sorgniserregenden Symptomen). Ihr/e Kinderarzt/ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind 
eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzge-
setz verbietet. 
 
Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend geimpft, 
kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 
 
2. Mitteilungspflicht 
 
Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie 
uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich ver-
pflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnah-
men gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können. 
 
3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 
 
Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine Mög-
lichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. 
 
Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln 
einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbe-
such oder nach Aktivitäten im Freien. 
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Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch für 
solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und 
somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und Windpo-
cken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfeninfo.de. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/ärztin oder 
an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberech-
tigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 
 

■ ansteckende Borkenflechte (Impetigo con-
tagiosa) 

 
■ ansteckungsfähige Lungentuberkulose 
 
■ bakterieller Ruhr (Shigellose) 
 
■ Cholera 
 
■ Darmentzündung (Enteritis), die durch 

EHEC verursacht wird 
 
■ Diphterie 
 
■ durch Hepatitsviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A  
oder E) 

 
■ Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 
 
■ infektiöser, das heißt von Viren oder Bakte-

rien verursachter, Durchfall und/oder Erbre-
chen (gilt nur für Kinder unter 6 Jahren) 

 
■ Keuchhusten (Pertussis) 

 ■ Kinderlähmung (Poliomyelitis) 
 
■ Kopflausbefall (wenn die korrekte Behand-

lung noch nicht begonnen wurde) 
 
■ Krätze (Skabies) 
 
■ Masern 
 
■ Meningokokken-Infektionen 
 
■ Mumps 
 
■ Pest 
 
■ Scharlach oder andere Infektionen mit dem 

Bakterium Streptococcus pyogenes 
 
■ Typhus oder Paratyphus 
 
■ Windpocken (Varizellen) 
 
■ virusbedingtes hämorrhagisches Fieber 

(z. B. Ebola) 

 
Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 
 

■ Cholera-Bakterien 
 
■ Diphterie-Bakterien 
 
■ EHEC-Bakterien 

 ■ Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 
 
■ Shigellenruhr-Bakterien 

 
Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkran-
kung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 
 

■ ansteckungsfähige Lungentuberkulose 
 
■ bakterielle Ruhr (Shigellose) 
 
■ Cholera 
 
■ Darmentzündung (Enteritis), die durch 

EHEC verursacht wird 
 
■ Diphterie 
 
■ durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A 
oder E) 

 
 

 ■ Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 
 
■ Kinderlähmung (Poliomyelitis) 
 
■ Masern 
 
■ Meningokokken-Infektionen 
 
■ Mumps 
 
■ Pest 
 
■ Typhus oder Paratyphus 
 
■ virusbedingtes hämorrhagisches Fieber 

(z. B. Ebola) 
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Bitte beachten Sie, dass die Preise jährlich neu kalkuliert werden und mit einer 
Erhöhung der Entgelte zu rechnen ist. 
 
 
 
 
Entgeltordnung  
für die Mittagsverpflegung der Kindertageseinrichtungen  
in Trägerschaft der Stadt Bielefeld 
 
 
 
Aufgrund von § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe i der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), §§ 22 ff. Sozialgesetzbuch VIII in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152), sowie § 51 des Gesetzes zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz NRW) vom 3. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 509) hat der Rat der Stadt Bielefeld in seiner Sitzung am 14.11.2024 folgende Entgeltordnung 
für die Mittagsverpflegung für Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Bielefeld beschlos-
sen: 
 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
Diese Entgeltordnung gilt für die gemeinsame Mittagsverpflegung, die in städtischen Kindertagesein-
richtungen angeboten wird.  
 
 

§ 2  
Höhe des Entgeltes 

 
(1) Für die Mittagsverpflegung wird zur Finanzierung des Sach- und Personalkostenaufwandes nach 
§ 51 Abs. 3 KiBiz NRW ein Entgelt erhoben. Das Entgelt ist von den Elternteilen zu entrichten, die den 
Aufnahme- und Betreuungsvertrag nach § 3 Absatz 3 der Benutzungsordnung für Kindertageseinrich-
tungen in Trägerschaft der Stadt Bielefeld vom 26.06.2024 mit der Stadt Bielefeld geschlossen haben. 
 
(2) Das Entgelt beträgt monatlich 68,00 Euro 
 
 

§ 3  
Beginn und Ende der Zahlungspflicht 

 
(1) Die Pflicht zur Entrichtung des Entgelts entsteht mit dem 1. Tag des Monats, in dem das vertraglich 
vereinbarte Betreuungsverhältnis beginnt. 
 
(2) Die Zahlungspflicht endet mit dem Ende des vertraglich vereinbarten Betreuungsverhältnisses. 
 
 

§ 4  
Erstattung des Entgeltes 

 
(1) Die Kalkulation und Höhe des Entgeltes berücksichtigt nicht nur die möglichen Schließungszeiten 
der Einrichtung, sondern auch Fehlzeiten eines Kindes in der Einrichtung. Eine Erstattung ist daher 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
(2) Eine Erstattung der Sachkosten, die im monatlichen Entgelt enthalten sind, ist ausnahmsweise mög-
lich, wenn das Kind nach vorheriger Information der Kindertageseinrichtung in einem zusammenhän-
genden Zeitraum von mindestens 22 Betreuungstagen die Kindertageseinrichtung nicht besuchte. Die 
Höhe der Erstattung beträgt 1,50 Euro täglich. Der Anspruch auf Erstattung ist von den zahlungspflich-
tigen Elternteilen spätestens drei Monate nach Ende des Kita-Jahres, für das die Erstattung geltend 
gemacht werden soll, mithin spätestens bis zum 31.10. des jeweiligen Jahres, schriftlich anzumelden. 
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(3) Erstattungen für den Monat August sind bei Neuaufnahmen generell ausgeschlossen. 
§ 5 - Fälligkeit und Zahlungsweise 
 
(1) Die Zahlung ist jeweils zum 1. eines Monats im Voraus fällig.  
 
(2) Die erste Zahlung muss dagegen spätestens 14 Tage nach Zugang der Zahlungsaufforderung er-
folgen. 
 
(3) Die Zahlungen sind bargeldlos zu entrichten. 
 
 

§ 6  
Inkrafttreten 

 
Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Zugleich tritt die Entgeltordnung für die Mittagsver-
pflegung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Bielefeld vom 05.05.2008 außer Kraft 
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Datenschutzerklärung nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die Stadt Bielefeld einen hohen Stellenwert. Mit dieser 
Datenschutzerklärung werden Sie darüber informiert, was personenbezogene Daten sind, zu wel-
chem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt, wie lange Ihre Daten ge-
speichert werden, welche Rechte Sie nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben 
und wer die Verantwortlichen für den Datenschutz sind. 
 
 
Was sind personenbezogene Daten? 
 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihre Person betreffen. Darunter fallen Angaben 
wie Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Bankverbindungsdaten, Angaben zu Kindern und Ehe- 
und Lebenspartnern sowie Kontaktdaten. 
 
 
Für welchen Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?  
 
a) Aufnahme- und Betreuungsvertrag 
 
Ihre Daten werden erhoben, um die Aufgaben im Rahmen des Aufnahme- und Betreuungsvertrages 
zwischen der städtischen Kita und den Sorgeberechtigten erfüllen zu können. Die Erhebung erfolgt 
aufgrund § 20 Kinderbildungsgesetz NRW und ggf. von Einwilligungserklärungen. Personenbezo-
gene Daten aus dem Aufnahme- und Betreuungsvertrag werden innerhalb des Jugendamtes an die 
Bereiche Elternbeiträge und Essengeld in dem notwendigen Umfang weitergegeben und verarbeitet 
(§ 51 Abs. 2 und 3 Kinderbildungsgesetz NRW). 
 
b) Elternbeitrag 
 
Ihre Daten aus der Erklärung zum Elterneinkommen werden erhoben, um festzustellen, inwieweit 
von Ihnen ein Elternbeitrag zu leisten ist. Die Erhebung erfolgt aufgrund Artikel 6 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO, § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB VIII, § 90 SGB VIII in 
Verbindung mit § 51 KiBiz und der Satzung der Stadt Bielefeld über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen und §§ 61 ff. SGB VIII, §§ 35 SGB I und 67 ff. SGB X. 
 
zu a) und b) 
Daneben kann eine Verarbeitung u. a. auch für statistische Zwecke, wissenschaftliche oder histori-
sche Forschungszwecke erfolgen. In diesem Fall werden Ihre Daten anonymisiert oder pseudony-
misiert. 
 
Personenbezogene Daten sind grundsätzlich direkt bei den Betroffenen zu erheben. Besteht ein 
Rechtsanspruch auf Auskunft über die Daten und wird dieser Auskunftsanspruch von den Betroffe-
nen nicht erfüllt, können personenbezogene Daten auch bei Dritten (z.B. Sozialleistungsträger) er-
hoben werden.  
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Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 
Ihre Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Die Speicher-
dauer wird auch davon beeinflusst, welches Interesse bei Ihnen besteht, nach Abschluss der eigent-
lichen Angelegenheit noch Auskunft über das Verfahren zu erhalten. Weiterhin müssen Ihre Daten 
noch für die Prüfung durch vorgesetzte Dienststellen (z. B. Gemeindeprüfungsamt) zur Verfügung 
stehen. Ihre Daten werden in der Kita für 1 Jahr nach Beendigung der Betreuung gespeichert bzw. 
aufbewahrt. Die Daten für die Bereiche Elternbeiträge und Essengeld werden 10 Jahre nach Been-
digung der Betreuung bzw. der vollständigen Zahlung gespeichert. 
 
 
Welche Rechte haben Sie? 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
Da Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, haben Sie das Recht Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichti-
gung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen  
(Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, wird geprüft, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  
 
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationssicherheit Nordrhein-Westfalen. Die Kontaktdaten finden Sie unten. 
 
 
Wer sind die Verantwortlichen für den Datenschutz? 
 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist die  
Stadt Bielefeld, vertreten durch die Oberbürgermeisterin 
Niederwall 23, 33602 Bielefeld 
Telefon: 0521 51-0, Telefax: 0521 51-6599 
E-Mail: posteingang@bielefeld.de 
 
Verantwortlicher für den Datenschutz im Fachbereich ist die  
Leitung des Amtes für Jugend und Familie - Jugendamt - 
Niederwall 23, 33602 Bielefeld 
Telefon: 0521 51-5055, Telefax: 0521 51-2021 
E-Mail: jugendamt@bielefeld.de bzw.  
De-Mail: jugendamt@bielefeld.de-mail.de 
 
Den Datenschutzbeauftragten der Stadt Bielefeld erreichen Sie wie folgt:  
Niederwall 23, 33602 Bielefeld 
Telefon: 0521 51-6888, Telefax: 0521 51-6895 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bielefeld.de. 
 
Aufsichtsbehörde ist der  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2 - 4, 40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211 38424-0, Telefax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 
Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen einen Überblick verschaffen. Weitere Informationen finden 
Sie auf den Internetseiten des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 
unter www.ldi.nrw.de.  
 
Stand: November 2020 

http://www.ldi.nrw.de/
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27 510/Einwilligungs-undDatenschutzerklärungohneKita       11.18** 

   Ausfertigung für Ihre Unterlagen 

 
Einwilligungs- und Datenschutzerklärung  
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die Stadt Bielefeld einen hohen Stellenwert. Mit dieser 
Datenschutzerklärung werden Sie darüber informiert, was personenbezogene Daten sind, zu wel-
chem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt, wie lange Ihre Daten ge-
speichert werden, welche Rechte Sie nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben 
und wer die Verantwortlichen für den Datenschutz sind. 
 
Was sind personenbezogene Daten? 
 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihre Person betreffen. Darunter fallen Angaben 
wie Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Bankverbindungsdaten, Angaben zu Kindern und 
Ehe- und Lebenspartnern sowie Kontaktdaten. 
 
Für welchen Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?  
 
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten eingewilligt haben oder die Verarbeitung aufgrund einer Rechtsgrund-
lage ohne Ihre Einwilligung zulässig ist. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die öffentliche Verwaltung erfolgt in der Regel 
aufgrund einer Rechtsgrundlage. Eingeschlossen ist hier auch die Verarbeitung u. a. für statisti-
sche Zwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke. In Einzelfällen ist jedoch für 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Einwilligung nach Art. 6 Absatz 1 Buch-
stabe a DSGVO erforderlich. 
 
Erläuterungen zum Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung in der Kindertageseinrichtung so-
wie die entsprechenden Einwilligungserklärungen sind als Anlagen beigefügt. 
 
Anlage 1 Beobachtung und Dokumentation (Bildungsdokumentation, Screening-Verfahren, Aus-

künfte gegenüber der Schule) 
Anlage 2 Elterngespräch  
Anlage 3 Gesundheitsgefährdung durch Zecken und Läuse 
Anlage 4 Aushang von Fotos, Geburtstagslisten 
Anlage 5 Aufnahme, Weitergabe und Veröffentlichung von Bildaufnahmen 
 
Um die in der Anlage aufgeführten Dokumentationen und Datenerhebungen durchführen zu kön-
nen, benötige ich Ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten. Daher bitte ich 
Sie, mit Ihrer Unterschrift auf Seite 33 und Seite 36 der Verarbeitung zuzustimmen. 
 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 
Ihre Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Die Spei-
cherdauer wird auch davon beeinflusst, welches Interesse bei Ihnen besteht, nach Abschluss der 
eigentlichen Angelegenheit noch Auskunft über das Verfahren zu erhalten. Weiterhin müssen Ihre 
Daten noch für die Prüfung durch vorgesetzte Dienststellen (z. B. Gemeindeprüfungsamt) zur Ver-
fügung stehen. 
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Die Daten zu den beigefügten Anlagen werden spätestens ein Jahr, nachdem Ihr Kind die Kita ver-
lassen hat, gelöscht. 
 
Welche Rechte haben Sie? 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
■ Da Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, haben Sie das Recht Auskunft über die 

zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
■ Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Be-

richtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
■ Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, können Sie die Löschung oder Einschränkung 

der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 
und 21 DSGVO). 

■ Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in die Sie ausdrücklich einwilligen muss-
ten, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmä-
ßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, wird geprüft, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  
 
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationssicherheit Nordrhein-Westfalen. Die Kontaktdaten finden Sie unten. 
 
Wer sind die Verantwortlichen für den Datenschutz? 
 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist die  
Stadt Bielefeld, vertreten durch die Oberbürgermeisterin 
Niederwall 23, 33602 Bielefeld 
Telefon: 0521 51-0, Telefax: 0521 51-6599 
E-Mail: posteingang@bielefeld.de 
 
Verantwortlicher für den Datenschutz im Fachbereich ist die  
Leitung des Amtes für Jugend und Familie - Jugendamt - 
Niederwall 23, 33602 Bielefeld 
Telefon: 0521 51-5055, Telefax: 0521 51-2021 
E-Mail: jugendamt@bielefeld.de bzw.  
De-Mail: jugendamt@bielefeld.de-mail.de 
 
Den Datenschutzbeauftragten der Stadt Bielefeld erreichen Sie wie folgt:  
Niederwall 23, 33602 Bielefeld 
Telefon: 0521 51-6888, Telefax: 0521 51-6895 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bielefeld.de. 
 
Aufsichtsbehörde ist der  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2 - 4, 40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211 38424-0, Telefax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 
Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen einen Überblick verschaffen. Weitere Informationen finden 
Sie auf den Internetseiten des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW 
unter www.ldi.nrw.de. 
 
 
Stand: 27.11.2018 
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Name, Vorname des Kindes 

 
Einwilligungserklärung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der  
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
zur Datenverarbeitung in der Kindertageseinrichtung 
 

Name, Vorname des Kindes:  

Name, Vorname 
Erziehungsberechtigte*r A: 
Erziehungsberechtigte*r B: 

 

Anschrift:  

 
 
Beobachtung und Dokumentation - Anlage 1 -  
 
Grund für die Datenerhebung und -verarbeitung:  
 
Die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen haben den gesetzlichen Auftrag, 
Ihr Kind zu betreuen, zu erziehen und zu bilden. Die Dokumentation über Entwicklungs- und Bil-
dungsprozesse Ihres Kindes dient Ihrer ergänzenden schriftlichen Information als Erziehungsbe-
rechtigte und ist Gegenstand von Entwicklungsgesprächen, die wir Ihnen mindestens einmal pro 
Jahr anbieten. Dazu ist die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogen Kinder- und Eltern-
daten erforderlich.  
 
Entwicklung- und Bildungsdokumentation:  
 
Die Entwicklungs- und Bildungsdokumentation ist in § 18 KiBiz als Bestandteil der fachlichen Ar-
beit in der Kita verankert. Durch die Beobachtung erhalten die pädagogischen Fachkräfte Einblick 
in die individuellen Fortschritte Ihres Kindes. Gleichzeitig ermöglicht die Dokumentation eine auf Ihr 
Kind abgestimmte, gezielte Unterstützung weiterer Bildungsschritte. 
 
Dokumentation der sprachlichen Bildung:  
 
Für die Dokumentation sprachlicher Bildung in § 19 Abs. 2 KiBiz schreibt das Land NRW den Trä-
gern der Kindertageseinrichtungen vor, dass wegen der besonderen Bedeutung der sprachlichen 
Entwicklung ein weiteres, ausführlicheres Verfahren eingesetzt wird. In den städtischen Kitas wird 
dafür das Verfahren BaSiK (Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kin-
dertageseinrichtungen) angewendet. Entscheiden Sie sich gegen die schriftliche Dokumentation 
der Entwicklungs- und Bildungsprozesse Ihres Kindes, erfolgt nach § 36 Abs. 2 Schulgesetz NRW 
zwei Jahre vor der voraussichtlichen Einschulung Ihres Kindes eine Feststellung seines Sprach-
stands. 
 
Wenn Ihr Kind die Einrichtung verlässt, wird Ihnen die Dokumentation ausgehändigt. Sie können 
dann selbst entscheiden, ob Sie diese Unterlagen z. B. bei der Einschulung Ihres Kindes an die 
Lehrkräfte der Grundschule weitergeben. Ohne Ihr Wissen und Ihr ausdrückliches Einverständnis 
werden keine Informationen über Ihr Kind weitergegeben  
 
Ich bin/Wir sind mit der Entwicklungs- und Bildungsdokumentation sowie der sprachlichen 
Bildung meines/unseres Kindes einverstanden und willige/n in die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten meines/unseres Kindes ein: 
 
Entwicklungs- und Bildungsdokumentation  ja  nein 
 
Dokumentation der sprachlichen Bildung  ja  nein  
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Screening-Verfahren: 
 
Mit dem Einsatz von Screening können mögliche Entwicklungsverzögerungen bei Kindern frühzei-
tig erkannt werden.  
 
Wenn bei einer vermuteten Entwicklungsverzögerung ein Screening durchgeführt wird, werden Sie 
über das Ergebnis eines solchen Verfahrens informiert und das Personal stimmt mit Ihnen das wei-
tere Vorgehen ab. Ohne Ihr Wissen und Ihr ausdrückliches Einverständnis werden keine Informati-
onen über Ihr Kind weitergegeben.  
 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass zur Feststellung des Entwicklungsstandes mei-
nes/unseres Kindes Screening-Verfahren durch das Personal angewendet werden dürfen 
und willige/n in die Verarbeitung von den dazu benötigten personenbezogenen Daten mei-
nes/unseres Kindes ein: 
 

 ja  nein 
 
 
Auskünfte gegenüber der Schule: 
 
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass das erzieherische Personal den Lehrkräften der Grund-
schule die für die Einschulung erforderlichen Auskünfte erteilen dürfen, werden Art und Umfang 
dieser Auskünfte vorher mit Ihnen besprochen. 
 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass das erzieherische Personal der Kita den Lehr-
kräften der Grundschule Auskünfte über mein/unser Kind, die für die Einschulung erforder-
lich sind, erteilen dürfen und willige/n in die Verarbeitung von den dazu benötigten perso-
nenbezogenen Daten meines/unseres Kindes ein. 
 

 ja  nein 
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Name, Vorname des Kindes 

 
Elterngespräch - Anlage 2 - 
 
Grund für die Datenerhebung und -verarbeitung:  
 
Um die Betreuung Ihres Kindes optimal zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass in der Kita die 
entsprechenden Angaben zur allgemeinen Familiensituation sowie Gesundheit (z. B. Allergien) Ih-
res Kindes in der Kindertageseinrichtung vorliegen. Folgende Daten werden beim Elterngespräch 
bei Aufnahme in der Kita erhoben und dokumentiert. 
 
■ Name, Vorname, Geburtsdatum- und -ort, Anschrift und Nationalität des Kindes 
■ Name, Vorname, Herkunftsland, Familienstand, Beruf und Arbeitsplatz der Eltern 
■ Geschwister und weitere Personen im Haushalt 
■ Konfession 
■ Wohnsituation 
■ Entwicklungsbesonderheiten des Kindes 
■ Krankheiten und Allergien des Kindes 
■ Kinderärztin/-arzt/Behandelnde/r Ärztin/Arzt 
■ Krankenkasse des Kindes 
 
 
Hiermit willige ich/willigen wir in die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen 
Daten aus dem Elterngespräch ein. Ich kann/Wir können jederzeit, auch während des Eltern-
gespräches, der Verarbeitung einzelner Daten widersprechen. 
 

 ja  nein 
 
  



 

32 

Gesundheitsgefährdung durch Zecken und Verbreitung von Läusen  
- Anlage 3 - 
 
Grund für die Datenerhebung und -verarbeitung:  
 
Um eine Gesundheitsgefährdung durch Zecken bzw. eine Verbreitung von Kopfläusen zu verhin-
dern, werden vor allem nach Aktivitäten im Außenbereich der Kopf bzw. die Haut des Kindes kon-
trolliert. Das Entfernen einer Zecke muss dokumentiert werden. Dafür ist Ihr Einverständnis erfor-
derlich. 
 
 
 
Entfernung von Zecken: 
 
Es kommt immer wieder einmal vor, dass das Personal bei Kindern eine Zecke entdeckt. Die Ze-
cken in unseren Breiten übertragen zwar nicht die Erreger der Frühsommer-Meningitis, aber sie 
sind häufig Träger von Borrelien, die zu nachhaltigen gesundheitlichen Schäden führen können. Es 
ist daher sehr wichtig, dass eine bemerkte Zecke so schnell wie möglich entfernt wird. Je länger 
eine Zecke im Körper des Kindes verbleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind 
infiziert wird.  
 
Wenn das Personal mit Ihrem Einverständnis eine Zecke bei Ihrem Kind entfernt hat, werden Sie 
darüber informiert.  
 
 
Ich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass eine eventuell entdeckte Zecke bei mei-
nem/unserem Kind durch das Personal entfernt wird und dieses im Verbandbuch der Unfall-
kasse NRW dokumentiert wird. 
 

 ja  nein 
 
 
Für den Fall, dass Sie nicht einverstanden sind, werden Sie unverzüglich informiert, damit Sie die 
Zecke selber entfernen bzw. eine Ärztin/einen Arzt aufsuchen. Sollten Sie nicht erreichbar sein, 
wird die Zecke bis zur Abholung des Kindes nicht entfernt. 
 
 
 
Kopfläuse  
 
Kopfläuse kann jeder bekommen - unabhängig von der persönlichen Sauberkeit. Läuse, die nicht 
durch eine entsprechende Behandlung beseitigt werden, können sich zu einer wahren Plage in der 
Kita ausweiten. Daher ist es wichtig, dass die Kopfläuse möglichst früh entdeckt und behandelt 
werden. Treten in der Kita gehäuft Kopfläuse auf, werden zur Vermeidung der Verbreitung die 
Köpfe der Kinder untersucht. Hierzu benötige ich Ihr Einverständnis. Sollten bei Ihrem Kind Kopf-
läuse festgestellt werden, werden Sie informiert.  
 
 
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass zur Vermeidung der weiteren Verbreitung von Kopf-
läusen der Kopf meines/unseres Kindes durch das Personal auf Läuse überprüft werden 
darf, wenn in der Kita gehäuft Kopfläuse festgestellt werden. 
 

 ja  nein  
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Name, Vorname des Kindes 

 
Aushang von Fotos, Geburtstagslisten - Anlage 4 - 
 
Grund für die Datenerhebung und -verarbeitung:  
 
In der Kita wird u. a. auch der Geburtstag Ihres Kindes gefeiert. Anhand des in der Gruppe ausge-
hängten Geburtstagskalenders (Geburtsdatum und Foto Ihres Kindes) werden die Kinder durch 
das Jahr geführt. Sie lernen z. B. die Monate und die Jahreszeiten kennen und erkennen anhand 
der Fotos, welche Kinder noch in ihre Gruppe gehören. So wird u. a. die Bildung des Gruppenge-
fühls und der Zusammengehörigkeit gefördert. Durch die „Feierlichkeiten“ zum Geburtstag Ihres 
Kindes erfahren ggfs. auch andere in der Kita das Geburtsdatum. 
 
Fotos und Namen werden evtl. auch an Garderobenhaken oder Eigentumsfächern bzw. Handtuch-
haken u. Ä. angebracht, damit die Kinder anhand des Fotos bzw. des Namens selber erkennen 
können, wohin ihre Sachen gehören. 
 
 
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass das Geburtstagsdatum sowie Name und Fotos mei-
nes/ unseres Kindes in der Kita ausgehängt werden dürfen. 
 

 ja  nein 
 
 
 
 
 
 
Die Einwilligungen (Anlagen 1 – 4) beziehen sich ausdrücklich auch auf besonders schützenswerte 
Kategorien von Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO, soweit die Verarbeitung zu den genann-
ten Zwecken erforderlich ist.  
 
Diese Einwilligungen erteile ich/erteilen wir freiwillig.  
 
Uns/Mir ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen, in Teilen 
oder komplett für die Zukunft widerrufen kann/können, ohne dass mein Kind/unser Kind hierdurch 
Nachteile hat. 
 
 
 
 

Ort, Datum  
 
 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r A  
 
 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r B  
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Name, Vorname des Kindes 

 
Einwilligungserklärung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der  
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
zur Aufnahme, Weitergabe und Veröffentlichung von Bildaufnahmen  
(Fotos/Videos) - Anlage 5 - 
 

Name, Vorname des Kindes:  

Name, Vorname  
Erziehungsberechtigte*r A: 
Erziehungsberechtigte*r B: 

 

Anschrift:  

 
 
Grund für die Datenerhebung und –verarbeitung:  
 
In der Kindertageseinrichtung werden der Alltag der Kinder, Projekte und Veranstaltungen durch 
Fotos und Videos dokumentiert. Fotos und Videos sind hier eine schöne Gelegenheit, Eltern und 
anderen Interessierten einen Einblick in den Kita-Alltag zu geben. Damit diese Aufnahmen ge-
macht und genutzt werden dürfen (z. B. als Aushang in der Kita, bei Eltern- und Informationsaben-
den), ist Ihr Einverständnis erforderlich. Fotos, auf denen neben Ihrem Kind auch weitere Kinder 
abgebildet sind, werden nur mit Ihrem Einverständnis an die betreffenden Eltern weitergegeben. 
Bildaufnahmen Ihres Kindes, die von den Fachkräften der Kita aufgenommen wurden, werden 
nicht im Internet veröffentlicht.  
 
Um die Öffentlichkeit über bestimmte Veranstaltungen und Projekte in der Kita zu informieren, ist 
häufig auch die Presse in der Kita anwesend und erstellt Fotos. Auch diese Aufnahmen sowie die 
Veröffentlichung im Rahmen eines Presseberichtes sind nur mit Ihrer Zustimmung möglich.  
 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass 
 
■ in der Kita Bildaufnahmen von meinem/unserem Kind gemacht werden dürfen. 
 

 ja  nein 
 
■ Fotos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, in der Kita ausgehängt werden dürfen. 
 

 ja  nein 
 
■ Bildaufnahmen, Name meines/unseres Kindes für Veröffentlichungen, z. B. in der Presse, 

weitergegeben werden dürfen. 
 

 ja  nein 
 
■ Fotos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, von anderen Eltern bei Bildbestellungen 

auf Papier erworben werden können. 
 

 ja  nein 
 
■ Bildaufnahmen, auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, die mit einer Digitalkamera ge-

macht und auf eine CD kopiert wurden, von anderen Eltern bestellt werden können. 
 

 ja  nein 
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■ Bildaufnahmen, auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, in den Portfolios (Sammlung 
von Werken, Geschichten und Fotos des Kindes in seiner Kindergartenzeit) anderer Kin-
der erscheinen darf. 

 
 ja  nein 

 
 

Die Einwilligung zu Bildaufnahmen, deren Weitergabe und Veröffentlichung bezieht sich ausdrück-
lich auch auf besonders schützenswerte Kategorien von Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO, 
soweit die Verarbeitung zu den genannten Zwecken erforderlich ist.  
 
Diese Einwilligungen erteile ich/erteilen wir freiwillig.  
 
Uns/Mir ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen, in Teilen 
oder komplett für die Zukunft widerrufen kann/können, ohne dass mein Kind/unser Kind hierdurch 
Nachteile hat. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  
 
 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r A  
 
 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r B  

 
 
 
 
 
 
Im Zeitalter der Digitalisierung und schnellen Weiterverbreitung von Bildaufnahmen sind auch Sie 
als Eltern bzw. Personensorgeberechtigte aufgefordert, verantwortungsvoll mit diesen Daten um-
zugehen. Dazu gehört auch, dass Bilder in sozialen Netzwerken weder öffentlich noch für einen 
bestimmten Personenkreis von Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Dies ist nur möglich, wenn 
die Eltern des abgebildeten Kindes Ihnen gegenüber ausdrücklich der Veröffentlichung schriftlich 
zugestimmt haben. 
 
 
Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom Gesetz geschützten allgemeinen Persönlichkeits-
rechts (§ 22 Kunsturhebergesetz). Bilder dürfen nur mit Einwilligung der/des Abgebildeten verbrei-
tet oder veröffentlicht werden. Bei Minderjährigen ist die Einwilligung durch die gesetzliche Vertre-
terin/den gesetzlichen Vertreter erforderlich.  
 
 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, dass ich/wir die Fotos auf Papier, CD oder anderen elektroni-
schen Medien (z. B. USB-Stick), auf denen andere Kinder abgebildet sind, ohne ausdrückli-
che, schriftliche Zustimmung der Personensorgeberechtigten des Kindes nicht an Dritte 
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weitergeben und nicht im Internet (Facebook oder andere Soziale Netzwerke) veröffentli-
chen werde/n. Das Gleiche gilt z. B. auch für Fotos und Videos, die mit dem Handy, einer Di-
gitalkamera o. Ä. aufgenommen wurden. 
 
 
 

Ort, Datum  
 
 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r A  
 
 
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r B  

 
 



 

38 

  



 

39 

Elterninformation 
 
 
Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen 
 
Bildungs- und Teilhabepaket 
 
Durch das Bildungs- und Teilhabepaket werden Familien mit geringem Einkommen gefördert und 
unterstützt.  
 
Für Kinder, die  
 
● Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld), 
● Kinderzuschlag, 
● Wohngeld, 
● Leistungen nach dem SGB XII oder  
● Leistungen nach dem AsylbLG, 
 
erhalten, werden die Kosten für die Mittagsverpflegung in voller Höhe übernommen.  
 
Hierfür hat das Sozialamt die Bildungskarte eingeführt. 
 
Für die Beantragung der Bildungskarte reichen Sie bitte Ihren Sozialleistungsbescheid mit der Bitte 
um Ausstellung der Bildungskarte für Ihr Kind im Amt für Soziale Leistungen - Sozialamt -, Team 
Bildung und Teilhabe, Herforder Straße 71, 33602 Bielefeld, ein. Dieses ist auch auf dem Postweg 
möglich.  
 
Wenn Ihnen die Bildungskarte bereits vorliegt, legen Sie diese Ihrer Kita-Leitung oder im Jugendamt 
- 510.51 - vor, bzw. teilen Sie die Kartennummer mit. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie im Amt für Soziale Leistungen - Sozialamt - bzw. wie folgt: 
 
Homepage der Stadt Bielefeld unter www.bielefeld.de/but 
Telefon: 0521 51-0  
E-Mail: but@bielefeld.de 
De-Mail: but@bielefeld.de-mail.de 
 
Bitte beachten Sie: 
 
● Wenn sich Ihre Sozialleistungen verlängern, wird die Bildungskarte neu aufgeladen. Reichen Sie 

bitte hierzu den neuen Sozialleistungsbescheid beim Sozialamt -Team Bildung und Teil-
habe- oder im Jugendamt - 510.51 - ein. 

 
Geringverdiener/innen, die keine der genannten Leistungen beziehen, können Leistungen aus dem 
Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ beantragen. 
 
 
Öffnungszeiten Publikumsbüro (Herforder Str. 71, 4. Etage) 
Dienstag 09.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 17.00 Uhr 
 

  

http://www.bielefeld.de/but
mailto:but@bielefeld.de
mailto:but@bielefeld.de-mail.de


 

40 

  



 

41 

Informationen für Eltern zur Erhebung des Elternbeitrages 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind besucht oder wird in Kürze eine Kindertageseinrichtung in Bielefeld besuchen. An den Kosten der 
Kindertageseinrichtung müssen Sie sich entsprechend der Höhe Ihres Einkommens beteiligen (Elternbeitrag). 
Um Ihre Beitragspflicht zu prüfen, füllen Sie bitte die nachfolgende „Verbindliche Erklärung zum Elterneinkom-
men“ vollständig aus und senden diese mit den entsprechenden Nachweisen innerhalb von 4 Wochen zurück 
an das Jugendamt, Team Elternbeiträge.  
 
Die Erklärung ist von allen Beitragspflichtigen zu unterschreiben. 
 
 
Höhe der Elternbeiträge 
 
Die Höhe der Elternbeiträge orientiert sich an Ihrem Brutto-Einkommen aus dem laufenden Kalenderjahr. 
Dementsprechend werden Sie in eine Einkommensgruppe der Beitragstabelle eingestuft. Aus der nachfolgen-
den Tabelle (Stand 01.08.2026) können Sie die Höhe des monatlichen Elternbeitrages entnehmen. Bitte be-
achten Sie dabei den für Ihr Kind gewählten Betreuungsumfang. Die Beiträge erhöhen sich jährlich zum 01.08. 
des Jahres um 1,5%. 
 

Jahreseinkommen 
 Elternbeiträge 

 25 Stunden 35 Stunden 45 Stunden 

 0- und 1- 
Jährige 

2-Jährige 
und älter 

0- und 1- 
Jährige 

2-Jährige 
und älter 

0- und 1- 
Jährige 

2-Jährige 
und älter 

bis 17.500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

bis 24.542 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

bis 36.813 € 61,56 € 47,78 € 67,92 € 53,06 € 108,26 € 84,91 € 

bis 49.084 € 101,89 € 79,61 € 115,69 € 90,21 € 176,19 € 137,98 € 

bis 61.355 € 163,45 € 127,36 € 176,19 € 137,98 € 278,08 € 217,59 € 

bis 73.626 € 210,15 € 164,52 € 237,74 € 185,73 € 373,60 € 291,88 € 

bis 85.897 € 265,34 € 206,97 € 291,88 € 228,19 € 461,69 € 360,86 € 

bis 98.168 € 319,47 € 249,43 € 353,44 € 275,96 € 549,78 € 429,86 € 

bis 110.439 € 367,24 € 286,56 € 413,94 € 323,71 € 630,45 € 504,15 € 

über 110.439 € 421,37 € 329,02 € 469,12 € 366,17 € 701,56 € 573,13 € 
 

 
Bitte beachten Sie, dass automatisch der höchste Beitrag der von Ihnen gewählten Betreuungsart festgesetzt 
wird, wenn Sie die notwendigen Nachweise nicht oder nicht fristgerecht einreichen.  
 
Leben mehrere Kinder in Ihrem Haushalt und nehmen diese zeitgleich Angebote in Kindertageseinrichtungen 
oder der Kindertagespflege wahr, ist nur der jeweils höhere Elternbeitrag für ein Kind zu leisten.  
 
Der Besuch einer Kindertageseinrichtung ist für Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr 
vollendet haben werden, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Ein-
schulung beitragsfrei. Auch von den Geschwisterkindern, die gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder 
Kindertagespflege in Anspruch nehmen, wird dann kein Beitrag erhoben.  
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Um Ihnen das Ausfüllen des Fragebogens zu erleichtern, gebe ich Ihnen folgende allgemeine Erläute-
rungen:  
 
 
1. Festsetzung des Elternbeitrages 

Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt auf Grundlage Ihres Brutto-Jahreseinkommens des Kalender-
jahres. Dieses Einkommen ist zum Zeitpunkt der Festsetzung regelmäßig noch nicht bekannt. Daher erfolgt 
zunächst eine vorläufige Festsetzung des Elternbeitrages. Aus diesem Grund muss ich Ihre Beitragspflicht 
zu einem späteren Zeitpunkt erneut überprüfen. Eine Neufestsetzung ist rückwirkend für vier Jahre möglich. 
Bitte beachten Sie daher Ihre Mitteilungspflichten; insbesondere bei Änderung Ihres Einkommens (siehe 
Ziffer 4). 
 
Aufgrund der prozentualen Erhöhung der Beitragssätze (§ 2 Abs. 2 Elternbeitragssatzung) ist der Eltern-
beitrag zu Beginn eines Kita-Jahres neu festzusetzen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie den Bescheid 
aufgrund der Vielzahl der Neufestsetzungen gegebenenfalls erst später erhalten. Die Bescheide werden 
regelmäßig innerhalb der Monate März bis Oktober versandt. 

 
 
2. Änderung des Wohnsitzes 
 

Da für die Erhebung von Elternbeiträgen das Jugendamt des Wohnsitzes zuständig ist, ist der Umzug in 
eine andere Kommune unverzüglich mitzuteilen 

 
 
3. Einkünfte der Eltern  
 
 Lebt das Kind  

• bei den Eltern, sind die gesamten Einkünfte beider Elternteile maßgebend.  
• bei einem Elternteil und dessen Ehegattin bzw. Ehegatten oder Partnerin bzw. Partner in eingetra-

gener Lebenspartnerschaft, gehört auch das Einkommen der Ehegattin bzw. des Ehegatten, der Part-
nerin bzw. des Partners zum beitragsrelevanten Einkommen.  

• bei Pflegeeltern, treten diese an die Stelle der Eltern, wenn ihnen für das Kind der steuerliche Kin-
derfreibetrag gewährt oder das Kindergeld gezahlt wird. Von den Pflegeeltern ist kein Elternbeitrag zu 
zahlen.  

 
 
4. Zu berücksichtigende Einkunftsarten  
 
 Maßgebend sind grundsätzlich die Einkünfte des laufenden Kalenderjahres. Berücksichtigt werden die 

Einkunftsarten nach dem Einkommensteuerrecht. Hierzu gehören u. a.  
 

• (positive) Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit, nichtselbstständiger Arbeit, aus Ver-
mietung und Verpachtung, Kapitalvermögen, Land- und Forstwirtschaft sowie sonstige Einkünfte. 
Hierbei ist es unerheblich, ob die Einkünfte steuer- oder sozialversicherungspflichtig sind.  

• Unterhaltsleistungen von Privatpersonen, auch wenn die Leistungen freiwillig erfolgen.  
• Öffentliche Leistungen, die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmt sind. Hierzu gehören ins-

besondere Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, Asylbewerberleistungen, Kin-
derzuschlag, Krankengeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung, Konkursausfallgeld und Elterngeld.  

 
 Beamtinnen/Beamten, Richterinnen/Richtern oder ähnlichen sozialversicherungsfrei Beschäftigten 

(ggf. auch Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern), die eine beitragsfreie Altersversorgung erhalten, 
ist zum Einkommen ein Altersversorgungsanteil hinzuzurechnen. Der Gesetzgeber hat aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung einen pauschalen Betrag in Höhe von 10 % der Einkünfte aus dem Beschäfti-
gungsverhältnis vorgesehen.  

 
 
5. Änderung der laufenden Einkünfte  
 
 Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zu einer anderen Einstufung in die Einkommensgruppen 

führen können, müssen Sie unverzüglich mitteilen und nachweisen (siehe Ziffer 7).  
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6. Von den Einkünften abzuziehende Beträge  
 
 Es werden grundsätzlich die Gesamteinkünfte zugrunde gelegt, nicht lediglich das zu versteuernde Ein-

kommen. Hiervon können nur die dazugehörigen Werbungskosten abgezogen werden. Ist die Höhe der 
Werbungskosten noch nicht durch das Finanzamt festgestellt, kann nur die Werbungskostenpauschale 
nach dem Einkommensteuerrecht (derzeit 1.230,- Euro) berücksichtigt werden.  

 
 Sogenannte Negativeinkünfte, d. h. Verluste bzw. Werbungskostenüberschüsse, finden keine Berück-

sichtigung. Es ist grundsätzlich ausgeschlossen, finanzielle Verluste aus einer Einkommensart von den 
übrigen Einkünften abzuziehen.  

 
Die Kinderfreibeträge ab dem dritten Kind werden abgezogen. Die Zahl der Ihnen gewährten Kinder-
freibeträge können Sie Ihrem Steuerbescheid entnehmen oder bei Ihrem Finanzamt erfragen (ELStAM – 
Elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale).  

 
 Wurde für das Kind, für das der Elternbeitrag erhoben wird, eine Schwerbehinderung von mindestens 

GdB 30 festgestellt, kann ein Pauschbetrag vom Einkommen abgesetzt werden. Dieser beträgt 570,00 € 
bei einem GdB ab 30, 1.060,00 € ab GdB 50 bzw. 1.420,00 € ab GdB 80. Als Nachweis reichen Sie bitte 
den Schwerbehindertenausweis ein.  

 
 
7. Nicht zu berücksichtigende Einkunftsarten  
 
 Nicht zum Einkommen gehören Kindergeld sowie Elterngeld bis 300 € monatlich (Elterngeld Plus: bis 150 € 

monatlich).  
 
 
8. Bitte fügen Sie die auf Sie zutreffenden Unterlagen der Elternerklärung bei:  
 

• Lohn-/Gehaltsabrechnung von Dezember 2025 (keine Lohnsteuerbescheinigung) 
• alle Lohn-/Gehaltsabrechnungen ab 01.01.2026 
• Lohn-/Gehaltsabrechnungen bei pauschal versteuertem Einkommen aus 2026 (z. B. Mini-Job) 
• Nachweis über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung  
• Bescheinigung Ihres Kreditinstitutes über Einkünfte aus Kapitalvermögen  
• Einkommensteuerbescheid 2025 mit allen Seiten (sofern vorhanden) 
• Bewilligungsbescheid über laufende Geldleistungen an Tagespflegepersonen nach § 23 Abs. 2 

SGB  VIII  
• Bescheid über Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen, Kinderzuschlag, 

Krankengeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung (BAFöG/BAB) 
• Unterhaltsvereinbarungen oder /-titel  
• Bescheid über Elterngeld 
• sonstige Nachweise  

 
 
9. Für welchen Zeitraum ist der Elternbeitrag zu zahlen?  
 
 Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in den das vertraglich vereinbarte Aufnahmedatum fällt.  
 
 Die Beitragspflicht besteht grundsätzlich für das gesamte Kindergartenjahr (01.08. – 31.07.). Sie wird 

durch Schließungszeiten der Einrichtung (z. B. in den Ferien) sowie durch An- und Abwesenheitszeiten 
des Kindes (z. B. durch Krankheit) nicht berührt. Eine Umgehung der Beitragspflicht durch evtl. Kündigung 
des Betreuungsvertrages vor bzw. in den Ferienmonaten ist ausgeschlossen.  

 
 
10. Erlass von Elternbeiträgen  
 
 Die Elternbeiträge werden auf Antrag erlassen, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzu-

muten ist. Dies ist der Fall, wenn Sie oder Ihre Kinder Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherungsleistungen, 
Asylbewerberleistungen, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten. Weiterhin ist die Zahlung des Elternbei-
trages nicht zuzumuten, wenn der notwendige Lebensunterhalt nicht mehr sichergestellt werden kann 
(§§ 82 - 85, 87, 88 und 92 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Sozialgesetzbuch XII). Der Antrag ist beim Amt 
für Jugend und Familie - Jugendamt, Team Elternbeiträge, zu stellen.  
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11. Rechtliche Grundlagen  
 

• § 90 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
• Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)  
• Satzung der Stadt Bielefeld über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in Kindertagespflege und 

in Kindertageseinrichtungen sowie die Finanzierung der städtischen Offenen Ganztagsschulen im Pri-
marbereich in Bielefeld einschließlich der Erhebung von Elternbeiträgen für die OGS (Elternbeitragssat-
zung) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 
 
 
 
Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an:  
 
Amt für Jugend und Familie  
- Jugendamt -  
Elternbeiträge, Kindertageseinrichtungen (510.22)  
Neues Rathaus, Niederwall 23, 33602 Bielefeld  
 
1. Etage, Zimmer D 141 - D 147 
 
Telefon 0521 51-0  
 
Telefax 0521 51-5372  
 
E-Mail jugendamt@bielefeld.de  
 
 
Öffnungszeiten:  
 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:00 - 12:00 Uhr;  
Donnerstag zusätzlich 14:30 - 18:00 Uhr,  
Mittwoch geschlossen 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 

mailto:jugendamt@bielefeld.de


Anlage A 

510/Verb.Erkl.Elterneink.       11.25 

► - Bitte vollständig ausfüllen - 

Stadt Bielefeld 
Amt für Jugend und Familie - Jugendamt - 
Elternbeiträge 
510.22 
Niederwall 23 (Neues Rathaus) 
33602 Bielefeld 
 
 
 
Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen 
Für die nachfolgenden Angaben sind die Verhältnisse des laufenden Kalenderjahres (ab 01.01.) maßgebend. Bitte weisen 
Sie auf anstehende oder bereits erfolgte Veränderungen hin. Ihre Angaben sind durch entsprechende Belege nachzuwei-
sen. Wenn Sie sich in die höchste Einkommensgruppe einstufen, sind Nachweise zum Einkommen nicht erforderlich. 
 
1. Einrichtung 
Name und Anschrift der Einrichtung, die das Kind besucht/besuchen wird Aufnahmedatum Betreuungsstunden 
  25 35 45 
     

 
2. Persönliche Angaben 
a) Kind  
Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes, das die Einrichtung besucht/besuchen wird GdB ≥ 30 

Anschrift 

Lebt  bei den Eltern  in Vollzeitpflege bei Pflegeeltern  
oder im Falle des Getrenntlebens der Eltern: 

 überwiegend/nur bei einem Elternteil und zwar 
 _____________________________________________ 

 und deren/dessen Ehegatt*in oder Partner*in in einge- 
tragener Lebenspartnerschaft oder 

 bei beiden Elternteilen zu gleichen Teilen.  und deren/dessen Ehegatt*in oder Partner*in in einge- 
tragener Lebenspartnerschaft 

Der Kinderfreibetrag oder das Kindergeld wird gewährt  
 den Eltern  der erziehungsberechtigten Person, bei der das Kind lebt  den Pflegeeltern.  

 
b) Erziehungsberechtigte Person 1 (Mutter/Vater, Pflegemutter/Pflegevater, Ehegatt*in, eingetragene*r Lebenspartner*in) 
Name, Vorname und Anschrift: 
 

Tel. tagsüber / E-Mail 

 nicht berufstätig  berufstätig als  in Elternzeit 

 Arbeiter*in/Angestellte*r  Beamt*in/Richter*in  Selbstständige*r  geringfügig Beschäftigte*r (Minijob) 

ab/seit: ________________ 

Eine Arbeitsaufnahme/Änderung der aktuellen Beschäftigung ist 

 geplant ab ___________,  nicht geplant. 

 
c) Erziehungsberechtigte Person 2 (Vater/Mutter, Pflegevater/Pflegemutter, Ehegatt*in, eingetragene*r Lebenspartner*in) 
Name, Vorname und Anschrift: 
 

Tel. tagsüber / E-Mail 

 nicht berufstätig  berufstätig als  in Elternzeit 

 Arbeiter*in/Angestellte*r  Beamt*in/Richter*in  Selbstständige*r  geringfügig Beschäftigte*r (Minijob) 

ab/seit: ________________ 

Eine Arbeitsaufnahme/Änderung der aktuellen Beschäftigung ist 

 geplant ab ___________,  nicht geplant. 

 
d) zu diesem Kind und ggf. weiteren Kindern im gemeinsamen Haushalt, die zeitgleich weitere  
 Betreuungsangebote in Anspruch nehmen 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des/der Kindes/-er Kita, Tagespflege, OGS 
  

 
 
   

 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr 08.00 - 12.00 Uhr 
Do zusätzl. 14.30 - 18.00 Uhr 
Mi geschlossen 
im Übrigen nach Vereinbarung 

Sie können die Verbindliche Er-
klärung auch über folgenden QR-
Code aufrufen, ausfüllen und 
elektronisch versenden sowie 
Nachweise hochladen: 



 

 

3. Angaben zum Jahreseinkommen 

Einkünfte Nachweis Erziehungsberech-
tigte Person 1 (lt. b) 

Erziehungsberech-
tigte Person 2 (lt. c) 

selbstständige Arbeit 
Steuerbescheid/BWA 

  
Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft   
Tätigkeit als Tagespflegeperson, § 23 Abs. 2 SGB VIII Bewilligungsbescheid   
nichtselbständige Arbeit - Bruttoeinkommen 

sämtliche Abrechnun-
gen des lfd.  
Kalenderjahres 

  

Sonderzuwendungen, z. B. Erhalt von 
 Urlaubsgeld  
 Weihnachtsgeld        Sonstiges 

  

steuerfreie (Erwerbs-) Einnahmen   
pauschal versteuerte Einnahmen (Minijob)   
10 % Aufschlag auf die Einkünfte aus einem  
Beamtenverhältnis o. Ä.    

Vermietung und Verpachtung 
Steuerbescheid 

  
Kapitalvermögen   
Unterhaltsleistungen Titel, Kontoauszüge   
Rente Rentenbescheid   
sonstige Einkünfte    
Arbeitslosengeld    
Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, Kinderzuschlag 

Leistungsbescheid 

  
Asylbewerberleistungen   
Krankengeld   
Wohngeld   
Ausbildungsförderung   
Elterngeld   
sonstige öffentliche Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts   

Abzüge    

Werbungskosten lt. Steuerbescheid bzw.  
Werbungskostenpauschale  
(2024: 1.230 €, 2025 1.230 €, 2026: 1.230 €)) Steuerbescheid 

  

Kinderbetreuungskosten (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG)   

steuerlicher Kinderfreibetrag für das dritte und jedes wei-
tere Kind (2024: 9.540 €; 2025: 9.600 €, 2026: 9.756 €)  
(Gesamtzahl der steuerlich berücksichtigten Kinder:___) 

Lohn- / Gehaltsab-
rechnung bzw.  
Steuerbescheid 

  

Zu berücksichtigende Gesamteinkünfte € € 
 

4. Persönliche Einstufung 
► Entsprechend meiner/unserer Gesamteinkünfte ergibt sich für mich/uns folgende Einkommensgruppe (bitte ankreuzen): 

 
 1 = bis 17.500 €   6 = bis 73.626 € 
 2 = bis 24.542 €   7 = bis 85.897 € 
 3 = bis 36.813 €   8 = bis 98.168 € 
 4 = bis 49.084 €   9 = bis 110.439 € 
 5 = bis 61.355 €   10 = über 110.439 € (keine Nachweise erforderlich) 

   
Ich/wir versichere/n, dass meine/unsere Angaben vollständig und richtig sind. Mir/Uns ist bekannt, 
a) dass der jeweilige Höchstbeitrag zu zahlen ist, wenn die geforderten Nachweise nicht erbracht werden, 
b) dass Beiträge nachzuzahlen sind, wenn falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder Veränderungen in den 

laufenden Einkommensverhältnissen nicht umgehend mitgeteilt werden, 
c) dass unrichtige und unvollständige Angaben als Ordnungswidrigkeit gelten und mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 € 

geahndet werden können. 
 
Ich/wir habe/n das Merkblatt zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. 
 
 
►_________________________________________________ 
  (Ort, Datum) 
 
 
►_________________________________________________ ►
 _________________________________ 
 (Unterschrift beider Elternteile / Pflegeelternteile bzw. des alleinerziehenden Elternteils / Pflegeelternteils) 
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